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1 Einleitung 

„Menschen überall auf der Welt sollen ein Recht auf ein Leben in einer sauberen und 

gesunden Umwelt haben.“1 Das Recht auf eine saubere Umwelt wurde als Menschen-

recht anerkannt und durch den UN-Menschenrechtsrat in Genf beschlossen2. Diese Re-

solution stellt einen entscheidenden Schritt für den Ressourcen-, Klima- und Umwelt-

schutz dar. Doch ist unsere Umwelt wirklich sauber? 

Die Jahrhundertflut 2002 an der Elbe hat viele einschneidende und prägende Spuren 

hinterlassen - nicht nur bei Menschen, in Vorgärten oder in Kellern. Auch die Umwelt hat 

einen immensen Schaden davongetragen, sei es der Eintrag von verschmutzten Abwäs-

sern in Gewässer oder die Ablagerung von weggeschwemmten Gegenständen auf über-

flutete Flächen. Die Abfallablagerungen waren dabei nur eins von vielen Problemen, 

welche es zu bewältigen galt. Doch nicht nur bei Naturkatastrophen entstehen Umwelt-

schäden in Form von abgelagerten Abfällen. Alltägliche abfallrechtliche Probleme, wel-

che die Umwelt belasten, sind u. a. der Eintrag von Abfällen in Gewässer, die Ablagerung 

von belasteten oder nicht belasteten Erdaushub und der Verbleib von Abbruchmaterial 

einer Gebäudebeseitigung auf dem Grundstück. Diese Stoffe und Gegenstände werden 

im alltäglichen Verwaltungshandeln häufig nicht beräumt. Doch liegt das lediglich an 

Zeitgründen und der Überlastung der Behörden? Oder besteht keine Pflicht der öffentli-

chen Hand zur Abfallberäumung?  

Gründe sind u. a. die Abgrenzungsschwierigkeiten in der Verwaltungspraxis zwischen 

den unterschiedlich betroffenen Rechtsgebieten und der damit verbundenen Frage hin-

sichtlich der Einordnung dieser Stoffe und Gegenstände als Abfälle.     

Aufgrund dieser langjährig bestehenden Problematik beschäftigt sich die vorliegende 

Bachelorarbeit mit den Ausnahmen zu der rechtlichen Einordnung von Stoffen und Ge-

genständen als „Abfälle“ und den sich daraus ergebenden Pflichten unter besonderer 

Berücksichtigung des § 2 II KrWG.  

Zunächst bedarf es der Betrachtung des Anwendungsbereiches des KrWG. Für die Ein-

ordnung von Stoffen und Gegenständen als „Abfälle“ ist deren Definition erforderlich. In 

diesem Zuge werden auch die abfallrechtlichen Pflichten erörtert. Anschließend werden 

die Ausnahmen im Sinne des § 2 II KrWG genauer untersucht. Hierbei erfolgt vor allem 

die Betrachtung der Schnittstellen mit dem Wasserrecht, Bauordnungsrecht und dem 

Bodenschutzgesetz. Diese ausgewählten Bereiche sind in der Praxis von besonderer 

 
1 Tagesschau 08.10.2021. 
2 Vgl. Zeit Online 08.10.2021.  
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Relevanz und eignen sich daher sehr gut, die komplexen gesetzlichen Regelungen auf-

zuzeigen. Zunächst werden für jedes Rechtsgebiet die praktischen Erfahrungen geschil-

dert. Durch eine Sekundäranalyse vorhandener Literatur sowie Rechtsprechung wird ein 

Blick auf die gesetzliche Konkurrenz in den jeweiligen Bereichen stattfinden. In diesem 

Zusammenhang werden aufkommende Rechtsfragen geprüft. Als Resultat soll die recht-

liche Einordnung von Stoffen und Gegenständen als „Abfälle“ in die Rechtsgebiete er-

folgen. Im Ergebnis dieser Bachelorarbeit sollen die Schlussfolgerungen der Recher-

chen geschildert und Empfehlungen für das behördliche Handeln gegeben werden. Ziel 

ist dabei eine praktikable Lösung für das behördliche Handeln und die Pflicht der Behör-

den herauszuarbeiten. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Bachelorarbeit die männ-

liche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies 

impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen oder diversen Geschlechtes, son-

dern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen 

sein.  
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2 Zweck und Anwendungsbereich KrWG 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist am 01. Juni 2012 in Kraft getreten und hat 

das vormalige Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) abgelöst. Die EU-Ab-

fallrahmenrichtline (Richtlinie 2008/98/EG, AbfRRL) wurde mit dem KrWG in deutsches 

Recht umgesetzt und das bisherige nationale Abfallrecht wurde damit umfassend mo-

dernisiert.3 Ziel war es, die Anwendung des Gesetzes durch die Konkretisierung einzel-

ner Vorgaben und die Integration von Begriffsbestimmungen der AbfRRL zu vereinfa-

chen, um bürokratische Hürden abzubauen.  

Der Zweck des KrWG ist in § 1 I KrWG normiert. Hierbei erfolgt eine doppelte Zielset-

zung. Zum einen soll es die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressour-

cen fördern, welche bereits bei der Abfallerzeugung beginnt. Diese umfasst sowohl die 

Abfallvermeidung als auch die Abfallverwertung, vgl. § 3 XIX KrWG. Zum anderen soll 

der Schutz von Mensch und Umwelt bereits bei der Abfallerzeugung und –bewirtschaf-

tung sichergestellt werden.4 Die Regelungen des Gesetzes sind anhand dieser genann-

ten Ziele auszulegen. 

In § 2 KrWG wird der sachliche Geltungsbereich des KrWG geregelt. Dieser enthält im 

ersten Absatz den sog. Positivkatalog. Nach § 2 I KrWG gilt das Gesetz grundsätzlich 

für die Vermeidung, Verwertung und die Beseitigung von Abfällen sowie für die sonstigen 

Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung als Auffangtatbestand. Für die Anwendbarkeit 

des Gesetzes kommt diesen Begriffen eine zentrale Bedeutung zu, weshalb diese in § 3 

KrWG legaldefiniert sind. Folglich ergibt sich der Anwendungsbereich des KrWG erst in 

Zusammenhang mit den gesetzlichen Definitionen, wodurch ebenfalls die Abfallhierar-

chie gem. § 6 I KrWG beachtet wurde. Eine Beschränkung erfährt der sachliche Gel-

tungsbereich des KrWG in § 2 II KrWG. Hierbei wird eine Vielzahl von Stoffen aufgrund 

des Vorrangs von bestehenden spezialgesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.5  

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich hingegen aus dem Territorialprinzip. Danach 

findet das deutsche Bundesrecht auf das Hoheitsgebiet und im Küstenmeer der Bundes-

republik Deutschland Anwendung.6   

  

 
3 Vgl. Umweltbundesamt 06.11.2020. 
4 Vgl. Franßen in Hansmann/Sellner 2012, Rn. 48. 
5 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 2, 5; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 
Rn. 6.  
6 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 1.   
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3 Pflichtigkeit bei Abfällen nach KrWG  

Für die Eröffnung des Anwendungsbereichs des KrWG ist grundlegende Voraussetzung, 

dass Abfall vorliegt. Fraglich ist allerdings, wann ein Stoff oder Gegenstand überhaupt 

als Abfall einzuordnen ist. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist es zunächst 

notwendig den Abfallbegriff zu definieren. Weiterhin gilt es zu klären, welche Pflichten 

auf Abfallerzeuger oder -besitzer und auf die Abfallbehörde zukommen.   

 

3.1 Definition des Begriffs „Abfall“ 

Der Abfallbegriff ist die bedeutsamste Begriffsbestimmung für das gesamte Kreislauf-

wirtschaftsrecht und gilt damit als „Schlüsselbegriff“ des deutschen und europäischen 

Abfallrechts7. In § 3 I 1 KrWG findet sich die Legaldefinition des Begriffs, welche in den 

Absätzen fünf bis sieben um die Definitionen von besonderen Abfalltypen ergänzt wird8. 

Für das Vorliegen einer Abfalleigenschaft sind nach der Legaldefinition des § 3 I 1 KrWG 

essenzielle Voraussetzung, dass es sich um einen Stoff oder Gegenstand handelt und 

einer der drei Entledigungstatbestände gegeben ist9. Sind diese Voraussetzungen ge-

geben, ohne dass ein Nebenprodukt gem. § 4 KrWG vorliegt und das Ende der Abfallei-

genschaft i. S. d. § 5 KrWG noch nicht erreicht wurde, handelt es sich um Abfall im 

rechtlichen Sinne.  

 

Abbildung 3 - 1:  Tatbestandsvoraussetzungen für die Abfalleigenschaft10 

 

 
7 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 7; Kloepfer 2004, § 20 Rn. 53. 
8 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 1; Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 19. 
9 Vgl. Kahl/Gärditz ebd. Rn. 20. 
10 Erbguth/Schlacke 2016, § 12 Rn. 23.  
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3.1.1 Stoff oder Gegenstand 

Die erste Tatbestandsvoraussetzung ist, dass es sich um einen Stoff oder Gegenstand 

handeln muss. Die Unterscheidung dieser beiden Begriffe wurde gesetzlich nicht festge-

legt. Ebenso befindet sich in § 3 I 1 KrWG keine Festlegung bezüglich des Aggregatzu-

standes dieser Stoffe und Gegenstände, weshalb davon ausgegangen wird, dass sich 

Stoffe auch in einem gasförmigen oder flüssigen Aggregatzustand befinden können.11 

Nicht umfasst von dieser Tatbestandsvoraussetzung sind Stoffe im chemiekalienrechtli-

chen Sinne12. Bei Gegenständen handelt es sich dagegen um körperliche Sachen13. 

Mangels spezialgesetzlicher Vorschriften wird auf den zivilrechtlichen Rechtsbegriff der 

Sache zurückgegriffen. Danach findet die Regelung des § 90 BGB Anwendung, wodurch 

eine körperliche Sache Voraussetzung ist. Im Sinne des § 90 BGB sind körperliche Sa-

chen im Raum abgrenzbar. Aufgrund der fehlenden Sacheigenschaft bei körperlich nicht 

abgrenzbaren Stoffen, wie bspw. Gasen, Schadstoffen in der Luft oder frei fließendem 

Wasser, fallen diese nicht unter die Abfalldefinition.14 So ist zum Beispiel „eine im Was-

ser treibende Öllache […] mangels der Abgrenzbarkeit keine Sache im Sinne“15 des 

KrWG. Eine andere Entscheidung hat der EuGH bei Rohöl getroffen, welches sich im 

Meer mit Sedimenten und Wasser vermischte und schließlich an Land geschwemmt 

wurde. Dabei erfolgte die Einordnung als Abfall für das mit Sedimenten verklumpte und 

an Land geschwemmte Rohöl. Die notwendige Sacheigenschaft lag somit vor.16  

Zudem beschränkt sich der Tatbestand Stoffe oder Gegenstände auf bewegliche Sa-

chen. Bei unbeweglichen Sachen, wie bspw. Grundstücken oder Grundstücksbestand-

teilen, fehlt es aufgrund der festen Verbindung mit Grund und Boden an der Beweglich-

keit. Der Gesetzgeber hat durch § 2 II Nr. 10 KrWG geregelt, dass für unbewegliche 

Sachen das KrWG faktisch keine Anwendung findet. Beispielsweise wird Boden, welcher 

durch Schadstoffe belastet ist, erst mit dem Vorgang des Aushubes zu Abfall.17 

Die konkrete Unterscheidung in Stoffe oder Gegenstände wird allerdings nicht für not-

wendig gehalten. Letztlich kann „sämtliche physikalische Materie als Abfall eingeordnet 

werden“18. Zudem hat der Europäische Gerichtshof bereits klargestellt, dass der Abfall-

begriff weit auszulegen ist und die Anwendung des Abfallrechts nicht an dem Begriff 

„Stoff oder Gegenstand“ scheitern würde19. Im Zweifel ist diese Tatbestandsvorausset-

zung zu bejahen und von Abfall auszugehen. 

 
11 Vgl. Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 21. 
12 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 14. 
13 Vgl. Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 21. 
14 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 9. 
15 Hoppe/Beckmann/Kauch 2000, § 30 Rn. 22. 
16 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 10; EuGH 24.06.2008, C-188/07, Rn. 59, 63.  
17 Vgl. Schlacke 2019, § 12 Rn. 16; Hoppe/Beckmann/Kauch 2000, § 30 Rn. 21.  
18 Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 13. 
19 Vgl. EuGH 24.06.2008, C-188/07, Rn. 39, 44. 
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3.1.2 Entledigung 

Für die Einordnung eines Stoffes oder Gegenstandes als Abfall muss zudem der Entle-

digungstatbestand gegeben sein. In § 3 I 1 KrWG ist die Entledigung, der Entledigungs-

wille und die Entledigungspflicht als Tatbestandsvoraussetzung benannt.20 Dabei lassen 

sich die Entledigung sowie der Entledigungswille dem subjektiven Abfallbegriff und die 

Entledigungspflicht dem objektiven Abfallbegriff zuordnen21. Im Gegensatz zu dem sub-

jektiven Begriff kommt es bei dem objektiven Abfallbegriff „weder auf den Willen des 

Besitzers noch auf den wirtschaftlichen Wert der Sache“22 an. 

 

3.1.2.1 Tatsächliche Entledigung  

Die Entledigung ist als tatsächliches Verhalten des Besitzers zu verstehen23. In § 3 II 

KrWG werden zwei Varianten genannt, bei deren Vorliegen die tatsächliche Entledigung 

anzunehmen ist.  

Bei der ersten Alternative muss der Besitzer Stoffe oder Gegenstände einer Verwertung 

oder Beseitigung zuführen, vgl. § 3 II Alt. 1 KrWG. Abfälle werden unterschieden in Ab-

fälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung gemäß § 3 I 2 KrWG. Solange die be-

gründete Annahme vorliegt, dass die Abfälle für eine Verwertung geeignet sind und von 

dem Besitzer einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden kann, gelten Ab-

fälle als Abfälle zur Verwertung.24 Mit der Überlassung der Stoffe oder Gegenstände an 

das beauftragte Entsorgungsunternehmen oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger beginnt die Zuführung25. Erforderlich für die tatsächliche Entledigung ist ein 

„bewusstes, absichtsvolles Handeln des Abfallbesitzers“26. Dies erfolgt, sobald der Be-

sitzer kein Gebrauchsinteresse an dem Stoff oder Gegenstand hat, sich davon befreien 

will und es in Folge selbst entsorgt oder an Dritte abgibt27. Aufgrund dessen ist der Ent-

ledigungstatbestand nicht erfüllt, soweit es sich um das versehentliche Wegwerfen oder 

Verlieren einer Sache handelt28. Des Weiteren ist es bei diesem Tatbestand der Verwer-

tung oder Beseitigung ohne Belang, ob der gewählte Entsorgungspfad der nach dem 

KrWG rechtmäßig vorgesehene ist29.  

Nach der zweiten Alternative ist von einer Entledigung auszugehen, wenn der Besitzer 

die tatsächliche Sachherrschaft ohne weitere Zweckbestimmung aufgibt, vgl. § 3 II Alt. 

 
20 Vgl. Schlacke 2019, § 12 Rn. 18. 
21 Vgl. Kloepfer 2004, § 20 Rn. 58, 65.  
22 VG Düsseldorf 29.04.2019, 17 K 3108/17, Rn. 32. 
23 Vgl. Schlacke 2019, § 12 Rn. 19.  
24 Vgl. OVG LSA 25.08.2011, 2 L 34/10, Rn. 74.   
25 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 32. 
26 Ebd. Rn. 33. 
27 Vgl. ebd.; BVerwG 11.07.2017, 7 C 36/15, Rn. 23.   
28 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 33.  
29 Vgl. Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 24.  
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2 KrWG. Hierbei geht es um die beabsichtigte oder irrtümliche Aufgabe der Sachherr-

schaft. In diesem Zusammenhang muss geprüft werden, ob der Abfallbesitzer jede wei-

tere Zweckbestimmung aufgibt. Grundsätzlich ist dies nicht anzunehmen bei Verlust ei-

ner Sache. Hat der Besitzer allerdings kein Interesse diese Sache wiederzuerlangen, 

dann erfolgt die Einordnung als Abfall dieser Fundsache.30 Ebenso wird bei dem Einwurf 

von Kleidungsstücken in den Altkleidercontainer davon ausgegangen, dass der Besitzer 

die tatsächliche Sachherrschaft über diese Sachen aufgibt und daher keinen Einfluss 

auf die Entscheidung des Inhabers der Sammelcontainer hinsichtlich Verwertung oder 

Beseitigung hat31. Ein weiteres Beispiel ist die Lagerung von Elektro- und Elektronikge-

räten auf einem Grundstück im Freien. Die Zweckbestimmung wird hier ebenfalls aufge-

geben, da witterungsbedingte Schäden in Kauf genommen werden. Deshalb sind diese 

Gegenstände als Abfall einzuordnen.32 

Bei der Regelung des § 3 II KrWG handelt es sich um eine Vermutungsregelung. Diese 

gilt als nicht abschließend und widerleglich, da bspw. auch von einer Entledigung aus-

zugehen ist, wenn das entsprechende Verwertungs- und Beseitigungsverfahren nicht in 

den Anlagen 1 und 2 des KrWG aufgelistet ist.33  

 

3.1.2.2 Entledigungswille 

Der Wille zur Entledigung i. S. d. § 3 I KrWG wird in § 3 III KrWG gesetzlich konkretisiert. 

Bei dieser Regelung handelt es sich ebenfalls um „eine Vermutungsregel […] und keine 

gesetzliche Fiktion“34. In § 3 III KrWG werden zwei Vorgänge beschrieben, welche ver-

muten lassen, dass der Besitzer den Willen zur Entledigung hat35. Folglich handelt es 

sich um „Produktions-, Verarbeitungs- oder Dienstleistungsabfälle (Nr. 1) oder um Pro-

duktabfälle (Nr.2)“36.  

Nach § 3 III S. 1 Nr. 1 KrWG i. V. m. § 3 III S. 2 KrWG gelten alle Stoffe oder Gegenstände 

als Abfälle, welche bei einer Handlung anfallen, ohne dass der Zweck der jeweiligen 

Handlung darauf gerichtet ist37. So ist bspw. für die Feststellung der Abfalleigenschaft 

von Produktionsrückständen maßgebend, ob der verfolgte Zweck und das erzielte Er-

gebnis auseinanderfallen. Dabei ist die Abgrenzung des Abfalls vom Produkt und Ne-

benprodukt erforderlich.38 Nebenprodukte sind in § 4 KrWG legaldefiniert, gelten nicht 

 
30 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 38. 
31 Vgl. ebd. Rn. 39; BVerwG 11.07.2017, 7 C 36/15, Rn. 23. 
32 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. 40; VG Düsseldorf 11.07.2018, 17 L 1507/18, Rn. 24.  
33 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 71.  
34 Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 42; vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 71.  
35 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 43.  
36 Ebd.  
37 Vgl. VGH BW 19.09.2013, 10 S 1725/13, Rn. 7; OVG LSA 25.08.2011, 2 L 34/10, Rn. 40.  
38 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 45. 
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als Abfall und begrenzen daher den Anwendungsbereich des KrWG39. Als Produktions-

abfall gilt z. B. Bauschutt durch einen Gebäudeabriss, wo der Zweck auf diesen Abriss 

gerichtet ist40. Für das praktische Verwaltungshandeln ist es von besonderer Bedeutung, 

wen die materielle Beweislast des § 3 III KrWG trifft. Die i. S. d. § 3 III S. 1 Nr. 1 KrWG 

genannte Zweckbestimmung ist ausschlaggebend für die Vermutung des Entledigungs-

willens. Hierfür ist gem. § 3 III S. 2 KrWG die Auffassung des Erzeugers oder Besitzers 

relevant. Diese kann wiederum durch die objektive Verkehrsanschauung, das sog. 

„rechtsbegründende Instrument für die Behörden“41, korrigiert werden. Damit trägt die 

Behörde die materielle Beweislast und ist in der Nachweispflicht.42  

Der Wille zur Entledigung ist i. S. d. § 3 III S. 1 Nr. 2 KrWG auch hinsichtlich solcher 

Stoffe oder Gegenstände anzunehmen, deren ursprüngliche Zweckbestimmung entfällt 

oder aufgegeben wird. Dabei darf ein neuer Verwendungszweck nicht unmittelbar an 

deren Stelle treten. Bei dieser Beurteilung muss die Sache in ihrer Gesamtheit betrachtet 

werden43.Von besonderer Bedeutung ist u. a. das Kriterium der Unmittelbarkeit. An die-

ser Stelle bedeutet es nicht, dass der Zweck zeitlich unmittelbar an die Stelle des bishe-

rigen Zwecks treten muss. Da das Gesetz hier keine bestimmte Zeitvorgabe regelt, gilt 

dieses Kriterium als unterstützendes Indiz.44 Danach soll die Nutzung zum neuen Zweck 

in einem überschaubaren Zeitraum möglich sein45. Vielmehr sollen andere Zweckbe-

stimmungen ausgeschlossen werden, indem der Wille des Besitzers ununterbrochen 

vorliegt und eine Zwischenbehandlung nicht notwendig ist. Die Regelung des § 3 III S. 2 

KrWG, wonach die subjektive Auffassung des Erzeugers oder Besitzers unter Berück-

sichtigung der objektiven Verkehrsanschauung zugrunde zu legen ist, soll die Gefahr 

des Abfallbesitzers/-erzeugers vor einer Behauptung zu seinem Schutz für die Nichtan-

wendung des KrWG reduzieren.46 Sollte die zuständige Behörde der Ansicht sein, dass 

eine missbräuchliche Zweckbestimmung vorliegt, welche nicht mit den Vorgaben und 

 
39 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 45; VGH BW 19.09.2013, 10 S 1725/13, 
Rn. 7.   
40 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 48.  
41 Ebd. Rn. 47. 
42 Vgl. ebd.; VG Würzburg 07.12.2020, W 10 K 19.1528, Rn. 38; BayVGH 17.02.2020, 12 CS 19.2505, 
Rn. 43. 
43 Vgl. SächsOVG 21.12.2021, 4 A 887/19, Rn. 25; BayVGH 04.07.2017, 22 ZB 16.1463, Rn. 11.  
44 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 50; OVG LSA 08.07.2020, 2 M 46/20, 
Rn. 12.  
45 Vgl. VG Würzburg 20.11.2020, W 10 K 20.288, Rn. 39. 
46 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 50 f.; SächsOVG 21.12.2021, 4 A 887/19, 
Rn. 22, 24.  
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Zielen des Abfallrechts im Einklang steht, so trägt diese die Beweis- und Darlegungs-

last47. Insbesondere soll der Wille zur Entledigung angenommen werden, wenn bspw. 

der Besitzer eines Gerätes bereits Ersatzteile ausbaut48.  

 

3.1.2.3 Entledigungspflicht 

Die Entledigungspflicht ist in § 3 IV KrWG i. V. m. § 3 I KrWG normiert. Danach müssen 

drei Voraussetzungen kumulativ vorliegen.  

Zunächst muss die ursprüngliche Zweckbestimmung aufgegeben worden sein. Maßgeb-

lich ist allerdings nicht die ursprüngliche, sondern die letzte Zweckbestimmung49. Für 

deren Beurteilung kann ebenfalls die Regelung des § 3 III S. 2 KrWG angewendet wer-

den, wonach die Verkehrsanschauung entscheidend ist. Keine zulässige Zweckbestim-

mung stellt die gewinnbringende Veräußerung eines Stoffes oder Gegenstandes dar. 

Ausschlaggebend dafür ist, dass auch Stoffe oder Gegenstände Abfall sein können, 

selbst wenn ein Marktwert vorliegt.50 

Weiterhin muss eine Gefährdung der Allgemeinheit vorliegen. Danach muss eine Sache 

oder ein Gegenstand ein gewisses Gefährdungspotential besitzen. Bei der Gemeinwohl-

gefährdung genügt allein schon die künftige Gefährdung. Ausschlaggebend ist, dass die 

gegenwärtige Aufbewahrung einer Sache oder eines Gegenstandes und seine künftige 

Verwendung oder Verwertung aufgrund von Erfahrungen das öffentliche Interesse, ins-

besondere die Umwelt, zu gefährden droht.51 Zum Beispiel besteht eine Entledigungs-

pflicht für Asbestzementbruchstücke aufgrund der konkreten Gefahr für die Allgemein-

heit52. Ebenfalls wird bei Altfahrzeugen auch eine Entledigungspflicht angenommen. Ins-

besondere bei Lagerung dieser Fahrzeuge auf unversiegelten Flächen im Freien besteht 

ein erhöhtes Umweltrisiko hinsichtlich des Auslaufens von Betriebsflüssigkeiten und 

Ölen, welche in den Boden versickern und in das Grundwasser gelangen können.53  

Schließlich liegt die dritte Voraussetzung vor, wenn das Gefährdungspotential durch eine 

Verwertung oder Beseitigung nach dem KrWG ausgeschlossen werden kann. Hierbei 

tritt die Subsidiarität der Kreislaufwirtschaft ein.54 Das bedeutet, dass die Sache oder der 

 
47 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 51; SächsOVG 21.12.2021, 4 A 887/19, Rn. 
25; BayVGH 17.02.2020, 12 CS 19.2505, Rn. 43; BVerwG 29.05.2018, 7 C 34/15, Rn. 30. 
48 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 61; VG Würzburg 16.10.2020, W 10 K 19.451, Rn. 64; 
BayVGH 04.07.2017, 22 ZB 16.1463, Rn. 11; VG Ansbach 04.05.2016, AN 11 K 15.00616, Rn. 59, 60. 
49 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 66.  
50 Vgl. ebd. Rn. 69, 70; BVerwG 29.05.2018, 7 C 34/15, Rn. 29, 30.  
51 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 71, 72; BVerwG 24.06.1993, 7 C 11/92, Rn. 15, 16.  
52 Vgl. VG Gelsenkirchen 14.01.2020, 9 K 5432/16, Rn. 51. 
53 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 73; VG Düsseldorf 29.04.2019, 17 K 
3108/17, Rn. 35; OVG Lüneburg 03.06.2010, 7 LA 36/09, Rn. 4. 
54 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 74. 
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Gegenstand nicht bereits mit Ordnungsrecht i. S. v. gefahrstoffrechtlichen, chemikalien-

rechtlichen, wasserrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen oder baurechtlichen Vor-

schriften bewältigt werden kann55. Nachfolgend tritt erst die ordnungsgemäße und 

schadlose Verwertung oder gemeinwohlverträgliche Beseitigung gem. § 3 IV KrWG auf.  

 

3.2 Abfallrechtliche Pflichten  

Wesentliche Akteure des KrWG sind in § 3 VIII – XIII KrWG definiert. Danach gilt es zu 

bestimmen, welche abfallrechtlichen Pflichten für die Adressaten gelten. Unter den Ad-

ressaten werden die Abfallerzeuger oder –besitzer verstanden. Ebenfalls zu klären ist, 

wann jemand als Erzeuger oder Besitzer von Abfällen gilt. Zudem gilt es die sachliche 

und örtliche Zuständigkeit der Abfallbehörde zu bestimmen.   

 

3.2.1 Abfallpflichten des Abfallerzeugers und -besitzers 

Eine Legaldefinition des Erzeugers von Abfällen findet sich in § 3 VIII KrWG. Abfaller-

zeuger ist demnach jede natürliche oder juristische Person, bei der Abfälle anfallen 

(Ersterzeuger) oder eine Veränderung der Natur oder Zusammensetzung von Abfällen 

durch Behandlung herbeigeführt wird (Zweiterzeuger). Grundsätzlich ist derjenige Ab-

fallerzeuger, der für die Umwandlung einer Sache oder eines Gegenstandes zu Abfall 

die letzte Ursache gesetzt hat. Diese Auslegung ist stark wertungsabhängig, weshalb 

der Erzeugerbegriff an dem Ziel einer effektiven Abfallentsorgung und damit einherge-

hend dem Grundsatz einer effektiven Gefahrenabwehr auszurichten ist. Beispielsweise 

wurde durch das BVerwG die Abfallerzeugerverantwortung von Löschwasser bei einer 

abgebrannten Anlage dem Betreiber zugerechnet. Begründet wurde dies damit, dass 

der Inhaber eine erste Ursache für das Tätigwerden der Feuerwehr gesetzt hat, indem 

diese Anlage in Brand geraten ist.56  

Der Erzeuger von Abfällen hat zunächst den Besitz an diesen Abfällen57. Der Abfallbe-

sitzer ist im KrWG ebenfalls legaldefiniert. Eine Definition findet sich in § 3 IX KrWG. 

Danach ist der Besitzer von Abfällen eine natürliche oder juristische Person, welche die 

tatsächliche Sachherrschaft über Abfälle hat. So gilt auch derjenige als Abfallbesitzer, 

welcher den Besitz an Abfällen ohne dessen Wissen oder gegen seinen Willen erlangt. 

Sollten z. B. auf einem privaten Grundstück gegen Willen des Eigentümers widerrecht-

lich Abfälle durch Dritte abgelagert werden, so gilt der Grundstückseigentümer als Ab-

fallbesitzer. Hierbei kommt es allein auf die tatsächliche Sachherrschaft der Abfälle an 

 
55 Vgl. BVerwG 24.06.1993, 7 C 11/92, Rn. 13.  
56 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 120, 121; BVerwG 15.10.2014, 7 C 1/13, 
Rn. 15, 23, 26.  
57 Vgl. Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 84.  
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und nicht auf den sog. Besitzbegründungswillen.58 Bei wilden Abfällen auf frei zugängli-

chen Grundstücken für die Allgemeinheit ist das Mindestmaß an Sachherrschaft aller-

dings nicht gegeben59.  

Trotz der Beschränkung in den Definitionen des Abfallerzeugers und -besitzers auf na-

türliche oder juristische Personen, können Personengesellschaften ebenso als Adressa-

ten gelten60.  

Aus der fünfstelligen Abfallhierarchie gem. § 6 I KrWG ergeben sich die Grundsätze der 

Abfallvermeidung und –bewirtschaftung. Dabei umfasst die Abfallbewirtschaftung die 

Abfallverwertung und –beseitigung. Die Rangfolge des § 6 I KrWG wird über die Grund-

pflichten der Abfallerzeuger und –besitzer als Adressaten des KrWG, umgesetzt. Hierbei 

wird hinsichtlich der Vermeidungspflicht i. S. d. § 7 I KrWG, Verwertungspflicht gem. § 7 

II S. 1 KrWG, Beseitigungspflichten gem. § 15 I KrWG und Überlassungspflichten gem. 

§ 17 I KrWG differenziert. Zu beachten ist vor allem der Vorrang der Vermeidung von 

Abfällen gem. § 6 I Nr. 1 KrWG.61  

 

Abbildung 3 - 2:  Abfallhierarchie62 

 

An erster Stelle der Abfallhierarchie steht die Vermeidung von Abfällen, vgl. § 6 I Nr. 1 

KrWG. Die Verpflichtung ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz (lex imperfecta), 

sondern aus besonderen Abfallgesetzen oder aus den Rechtsverordnungen, welche auf 

 
58 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 132; Schlacke 2019, § 12 Rn. 25; BVerwG 
19.01.1989, 7 C 82/87, Rn. 8.  
59 Vgl. Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 85.  
60 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 116. 
61 Vgl. Franßen in Hansmann/Sellner 2012, Rn. 75. 
62 Bezirksregierung Münster 2022. 
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Grund §§ 24, 15 KrWG i. V. m. § 7 I KrWG erlassen worden63. Diese wird in § 3 XX 

KrWG legaldefiniert und richtet sich an Anlagenbetreiber, Produzenten, Produktvertrei-

ber und Konsumenten. Sie bezieht sich auf die Verminderung der Menge und Schäd-

lichkeit. Vor allem zählen zu den Maßnahmen die anlageninterne Kreislaufführung von 

Stoffen, abfallarme Produktgestaltung, Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produk-

ten sowie die Nutzung von Mehrwegverpackungen. Eines von vielen Beispielen mit weit-

reichender Bedeutung ist das „Duale System Deutschland“ (Grüner Punkt).64  

Die Besitzer und Erzeuger von Abfällen sind insbesondere für die Entsorgung (Verwer-

tung und Beseitigung, vgl. § 3 XXII KrWG) der von ihnen erzeugten oder besessenen 

Abfälle verpflichtet. Zu der Abfallentsorgung zählen auch bspw. das Einsammeln, Beför-

dern, Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen. Diese Maßnahmen sind als Vorbe-

reitungs- und Begleithandlungen zu betrachten.65 Die Verantwortung zur Abfallentsor-

gung entspricht dem Verursacherprinzip66. Nach diesem Prinzip sind die Kosten der Um-

weltbelastung von denen zu tragen, welche sie verursacht haben67. 

 

Abbildung 3 - 3:  Abfallentsorgung68 

 

Soweit Abfälle nicht vermieden werden können, kommt die Verwertung in Betracht. Die 

Verwertung ist die Pflicht der Abfallerzeuger oder –besitzer gem. § 7 II KrWG und ist 

vorrangig vor der Beseitigung, soweit sie technisch möglich und zumutbar ist i. S. d. §§ 6 

 
63 Vgl. Storm 2020, § 29 Rn. 711.  
64 Vgl. Peters/Hesselbarth/Peters 2016, Rn. 867. 
65 Vgl. Schlacke 2019, § 12 Rn 26 ff. 
66 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn. 123. 
67 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2016. 
68 Kropp 29.08.2018, Folie 3. 
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I, 7 IV KrWG. Hierbei geht es um die Nutzung der stofflichen oder energetischen Eigen-

schaften, wobei dem Stoff oder Gegenstand dabei unterschiedlicher Nutzen i. S. d. § 6 

I Nr. 2 – 4 KrWG zukommen kann. Die nachhaltigere Verwertungsart hat Vorrang, vgl. 

§ 6 II S. 1 KrWG. Zudem ist eine den Schutz von Mensch und Umwelt am besten ge-

währleistende, hochwertige Verwertung zu wählen i. S. d. § 8 I S. 3 KrWG. In § 3 Nr. 

XXIII – XXVa KrWG sind unterschiedliche Verwertungsverfahren definiert. Beispiels-

weise kann der Abfall für die Vorbereitung zur Wiederverwendung als Pfandprodukt, für 

die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen oder die Nutzung der stofflichen Eigenschaften 

in der Form des Recyclings bspw. bei der Herstellung von Glas aus Altglas oder die 

energetische Verwertung durch Verwendung als Brennstoff genutzt werden.69  

Unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit sind diejenigen Abfälle zu beseitigen, wel-

che nicht verwertet werden, § 15 I, II KrWG. Die Beseitigung ist ebenfalls die Pflicht der 

Erzeuger und Besitzer von Abfällen gem. 15 I S. 1 KrWG. Eine Legaldefinition findet sich 

in § 3 XXVI KrWG und bedeutet die Behandlung des Abfalls zum dauerhaften Aus-

schluss aus der Kreislaufwirtschaft unter Verminderung der Menge und der Schädlich-

keit70. Eine Endablagerungen kann hierbei in Deponien erfolgen, vgl. § 3 XXVII KrWG71.  

Weiterhin bestehen Überlassungspflichten gem. §§ 17, 19 KrWG. Hierbei sind Abfälle 

aus privaten Haushalten, welche nicht verwertet werden können, und Abfälle aus ande-

ren Herkunftsbereichen, die nicht in eigenen Anlagen beseitigt werden können, an öf-

fentlich-rechtliche Entsorgungsträger (§ 20 KrWG) oder beauftragte Dritte zu überlas-

sen.72   

Schließlich ist die Abfallentsorgung abgeschlossen, wenn die Abfalleigenschaft unter 

den Voraussetzungen des § 5 I KrWG endet oder durch ein Verwertungsverfahren kein 

Abfall mehr besteht73. 

 

3.2.2 Zuständigkeiten der Abfallbehörde 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen zur Durch-

führung des KrWG und der aufgrund des KrWG erlassenen Rechtsverordnungen treffen, 

§ 62 KrWG. Diese Vorschrift ist als spezialgesetzliche Regelung vorrangig gegenüber 

den Vorschriften des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts. Hierbei handelt es sich 

um eine Ermächtigungsgrundlage der materiellen Gefahrenabwehr, welche wiederum 

subsidiär zu den speziellen Ermächtigungen im KrWG ist.74 Bei den Anordnungen nach 

 
69 Vgl. Peters/Hesselbarth/Peters 2016, Rn. 869-872. 
70 Vgl. Günther in Gabler Wirtschaftslexikon o. J.  
71 Vgl. Peters/Hesselbarth/Peters 2016, Rn. 891. 
72 Vgl. ebd. Rn. 903 ff.; Storm 2020, § 29 Rn. 721. 
73 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 3 KrWG Rn 124. 
74 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 62 Rn. 5, 6, 8. 
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§ 62 KrWG handelt es sich um Verwaltungsakte i. S. d. § 35 VwVfG. Der Erlass dieser 

Anordnung steht im Ermessen der zuständigen Behörde, welches durch Entschlie-

ßungs- und Auswahlermessen pflichtgemäß auszuüben ist, vgl. § 40 VwVfG.75 

Auf die Ermächtigungsgrundlage des § 62 KrWG i. V. m. § 16 II SächsKrWBodSchG 

kann sich die zuständige Landesbehörde unmittelbar stützen76. Dabei ist zwischen der 

sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu unterscheiden. Die sachliche Zuständigkeit 

ergibt sich in Sachsen aus dem SächsKrWBodSchG, § 20 I SächsKrWBodSchG. Da-

nach obliegt der Vollzug von abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften den unte-

ren Abfall- und Bodenschutzbehörden. Nach § 19 I Nr. 3 SächsKrWBodSchG sind die 

Landkreise und Kreisfreien Städte als untere Abfall- und Bodenschutzbehörden sachlich 

zuständig. Die örtliche Zuständigkeit ist nicht spezialgesetzlich geregelt und ergibt sich 

aus dem VwVfG i. V. m. § 1 S. 1 SächsVwVfZG. Gem. § 3 I Nr. 4 VwVfG ist die Behörde 

örtlich zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt bzw. der 

Abfall anfällt. Damit obliegt den Landkreisen und Kreisfreien Städten die sachliche und 

örtliche Zuständigkeit.77  

 

 

  

 
75 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 62 Rn. 24; Kahl/Gärditz 2019, § 11 Rn. 86. 
76 Vgl. Schink/Versteyl ebd. Rn. 17.  
77 Siehe Anhang 7, Seite 3. 
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4 Ausnahmen zu der rechtlichen Einordnung von Stoffen und 

Gegenständen als „Abfälle“ 

Die Anwendung des KrWG ergibt sich aus der Eröffnung des Geltungsbereichs des § 2 

I KrWG. Diese wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich allerdings auf die Ausnahmen 

nach § 2 II KrWG. In diesem Negativkatalog wurden Stoffe und Gegenstände explizit 

aus dem Anwendungsbereich des KrWG ausgenommen.   

 

4.1 Ausnahmen nach § 2 II KrWG  

Von der Anwendung des KrWG sind solche Stoffe und Gegenstände ausgenommen, 

welche bereits in anderen Gesetzen hinreichend geregelt sind und damit einer spezial-

gesetzlichen Regelung unterfallen78. Dabei wurde in § 2 II KrWG eine Vielzahl an Stoffen 

und Gegenständen aufgelistet, für die der sachliche Geltungsbereich des KrWG nicht 

eröffnet ist. Diese Auflistung gilt, aufgrund des Verweises in § 13 KrWG auf die Anwen-

dung der Vorschriften des BImSchG bei der Abfallvermeidung bei dem Errichten oder 

Betreiben immissionsschutzrechtlicher Anlagen, als nicht abschließend79.  

Trotz der systematischen Stellung des Geltungsbereiches des KrWG vor der Abfalldefi-

nition bedeutet dies allerdings nicht, dass mit dem Ausschluss aus dem Anwendungs-

bereich gem. § 2 II KrWG nicht trotzdem Abfälle i. S. d. § 3 I KrWG vorliegen können. 

Demnach können auch Stoffe und Gegenstände als Abfälle bezeichnet werden, obwohl 

diese aus dem Geltungsbereich des KrWG nach § 2 II KrWG ausgenommen werden. 

Diese Zuordnung als Abfall kann überflüssig werden, soweit auf diesem Stoff oder Ge-

genstand einer der in § 2 II KrWG genannten Punkte einschlägig ist und damit der An-

wendung einer spezialgesetzlichen Regelung unterfällt.80  

Diesem Negativkatalog kommt somit eine maßgebliche Funktion zu. Er soll dazu beitra-

gen, dass insbesondere Doppelregelungen nicht existieren und Gesetzeskonkurrenzen 

aufgelöst werden. Dafür bildet § 2 II KrWG die Schnittstelle zwischen dem Geltungsbe-

reich des KrWG und spezialgesetzlichen Regelungen, welche den Umgang mit Abfällen 

gesondert regeln.81 

In den nachfolgenden Kapiteln dieser wissenschaftlichen Arbeit wird der Schwerpunkt 

auf § 2 II Nr. 9, 10, 11 KrWG liegen. 

 

 
78 Vgl. Erbguth/Schlacke 2016, § 12 Rn. 14.  
79 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 12.  
80 Vgl. ebd. Rn. 13.  
81 Vgl. ebd.  



 

 16 

4.2 Geschichtlicher Hintergrund des § 2 II KrWG 

In den letzten 50 Jahren hat sich die Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Deutschland von 

der Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft und zuletzt zu einer nachhaltigen Kreislaufwirt-

schaft entwickelt.  

Mit dem Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) wurde 1972 das erste bundeseinheitlich gel-

tende Gesetz geschaffen, welches sich mit Abfällen befasste. Ziel war die Sicherung 

einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung. Den Übergang von der reinen Abfall-

beseitigung zur Abfallwirtschaft schuf das Abfallgesetz (AbfG) 1986. Allerdings sollte die 

Bedeutung der Vermeidung und Verwertung von Abfällen noch stärker betont werden, 

weshalb 1996 das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) in Kraft getreten 

ist. Den Mittelpunkt der abfallrechtlichen Vorschriften bildet seit 2012 das Kreislaufwirt-

schaftsgesetz (KrWG).82  

Neben dem nationalen Recht existiert auch eine Vielzahl an europäischen Vorschriften. 

Unterschieden wird hinsichtlich Verordnungen und Richtlinien. Dabei gelten Verordnun-

gen unmittelbar in den Mitgliedsstaaten und Richtlinien müssen zunächst in das natio-

nale Recht umgesetzt werden, vgl. Art. 288 AEUV. Die Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 

2008/98/EG) legt den Umgang mit Abfall in der EU fest und steht dabei im Mittelpunkt 

der europäischen Vorschriften im Bereich des Abfallrechts. Diese Richtlinie wurde durch 

das KrWG in nationales Recht umgesetzt.83     

Bereits in dem AbfG von 1972 wurde geregelt, welche Sachen nicht in den sachlichen 

Geltungsbereich des Gesetzes fallen und somit die Vorschriften des Gesetzes keine An-

wendung finden. Diese umfassten in § 3 AbfG sechs Punkte. In § 3 Nr. 5 AbfG wurde 

Abwasser, soweit es in Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet wird, aus dem An-

wendungsbereich ausgenommen. Im AbfG von 1986 wurden die Ausnahmen des sach-

lichen Geltungsbereiches in § 1 III AbfG auf acht Punkte erweitert. Der Negativkatalog 

umfasste im KrW-/AbfG von 1996 ebenfalls acht Punkte nach § 2 II KrW-/AbfG. Erst mit 

Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG) insbesondere des Art. 2 I, 

II AbfRRL wurde der Negativkatalog des KrWG umfassend erweitert auf insgesamt 15 

Punkte, vgl. § 2 II KrWG. Zudem kam eine neue Regelung für Schiffsabfälle hinzu, § 2 II 

Nr. 13 KrWG. Des Weiteren wurden im KrWG die Ausnahmeregelungen zum Zweck 

einer besseren Lesbarkeit neu geordnet und strukturiert.84 

 
82 Vgl. Umweltbundesamt 06.11.2020; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, Rn. 3 ff. 
83 Vgl. Umweltbundesamt ebd.; BMUV 19.11.2008.  
84 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 69.  
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In § 2 II Nr. 9 KrWG werden Stoffe, sobald sie in Gewässer oder Abwasseranlagen ein-

geleitet oder eingebracht werden, aus dem Anwendungsbereich des KrWG ausgenom-

men. Der Grund dafür ist, dass das Wasserrecht als speziellere Vorschrift zur Anwen-

dung kommt und auf diese Fallkonstellationen zum Schutz des Wassers ausgerichtet ist. 

Diese Regelung besteht schon seit dem AbfG von 1972 und entspricht dem § 2 II Nr. VI 

KrW-/AbfG. In Art. 2 II a) AbfRRL wurden nur Abwässer aus dem Anwendungsbereich 

ausgenommen. Damit hat das KrWG diese Regelung erweitert und EU-rechtskonform 

umgesetzt. Die Sicherstellung einer umweltverträglichen Entsorgung ist auch im Was-

serrecht gewährleistet. Beispielsweise findet das Wasserrecht Anwendung für be-

stimmte flüssige Abfälle, bei denen eine Behandlung in einer Abwasseranlage in Be-

tracht gezogen werden kann.85  

Eine entscheidende Vorschrift stellt § 2 II Nr. 10 KrWG dar. Diese regelt den Ausschluss 

vom Anwendungsbereich des KrWG für Böden am Ursprungsort (Böden in situ) sowie 

nicht ausgehobener, kontaminierter Böden und dauerhaft mit dem Grund und Boden 

verbundener Bauwerke. Diese Ausnahmeregelung wurde durch die Umsetzung des 

Art. 2 I b) AbfRRL neu hinzugefügt. Vor allem wurde diese Vorschrift notwendig, weil der 

Abfallbegriff gem. § 3 I KrWG in Umsetzung des Art. 3 Nr. 1 AbfRRL alle Stoffe und 

Gegenstände erfasst. Mit dieser Regelung können Abfälle sowohl bewegliche als auch 

unbewegliche Sachen sein. Beispielsweise ordnete der EuGH mit Kraftstoffen kontami-

nierten Boden als Abfall ein, womit der Abfallbegriff auch auf unbewegliche Sachen zu-

treffen kann.86 Da das Abfallrecht allerdings nicht auf die unbeweglichen Sachen zuge-

schnitten ist, wurden diese mit § 2 II Nr. 10 KrWG aus dem Anwendungsbereich des 

KrWG wieder ausgeschlossen. Damit findet das Abfallrecht faktisch Anwendung auf be-

wegliche Sachen. Für unbewegliche Sachen gilt als spezialgesetzliche Regelung das 

Bodenschutzrecht.87  

Eine weitere neue Ausnahmeregelung ist § 2 II Nr. 11 KrWG. Hierbei unterliegen nicht 

kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei 

Bauarbeiten ausgehoben wurden und eine bautechnische Verwendung erfolgen soll, 

nicht dem Geltungsbereich des KrWG. Mit dieser Vorschrift wurde Art. 2 I c) AbfRRL 

nahezu wortgleich umgesetzt.88  

  

 
85 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70.  
86 Vgl. Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 Rn. 34; EuGH 07.09.2004, C-1/03, Rn. 52, 53, 61. 
87 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 51 f. 
88 Vgl. BT-Drs. 17/6052 ebd.  
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5 Umgang mit in Gewässer eingebrachten Stoffen und Gegen-

ständen  

Schon seit dem AbfG von 1972 besteht die Regelung, dass bei Stoffen, sobald sie in 

Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht werden, das KrWG keine 

Anwendung findet, § 2 II Nr. 9 KrWG. Dennoch gibt es bis heute in der alltäglichen Ver-

waltungspraxis häufig Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Rechtsgebieten89. 

Doch wer ist bspw. für die Entsorgung der in Gewässer eingebrachten Stoffe zuständig? 

Für die Klärung dieser Frage werden zunächst die praktischen Probleme im Vollzug er-

örtert. Anschließend werden die Abgrenzungsschwierigkeiten verdeutlicht und damit ein-

hergehend die Schnittstellen zwischen dem Abfallrecht und Wasserrecht untersucht.  

 

5.1 Praktische Probleme 

Hinsichtlich des Ausnahmetatbestandes des § 2 II Nr. 9 KrWG ergeben sich insbeson-

dere in der praktischen Verwaltungsarbeit immer wieder Probleme bei bestimmten Fall-

konstellationen. In diesen Fällen erwies es sich meist als sehr schwierig zwischen den 

zwei Rechtsgebieten des Abfallrechts und des Wasserrechts abzugrenzen. 

Die in Gewässer eingebrachten Stoffe können in zwei Arten differenziert werden.  

Einerseits kann es zu einem widerrechtlichen Eintrag von Stoffen und Gegenständen in 

ein Gewässer kommen. Dies erfolgt meist durch eine rechtswidrige Abfallablagerung. 

Oftmals sind weder Abfallerzeuger noch Abfallbesitzer bekannt. Dies kann z. B. bei 

Kleingärten an einem Bach vorkommen, wo die Gartenabfälle in das Gewässer entsorgt 

werden. Die Ablagerung von Reifen, Fässern, Autowracks o. ä. in einem Gewässer zählt 

ebenso dazu90. 

Andererseits ist die natürliche Anhäufung von Stoffen durch das Gewässer selbst mög-

lich. Zum Beispiel kann sich Schwemmgut an einem Fanggitter ansammeln. Meist han-

delt es sich dabei um Laub oder Äste aus dem Böschungs- und Uferbewuchs, welche 

sich dann in den Schutzfanggittern anhäufen. Durch Hochwasser können auch Stoffe 

und Gegenstände in ein Gewässer gelangen, wobei bspw. Siedlungsabfälle innerhalb 

und außerhalb des Gewässerprofils angeschwemmt werden.  

Bei beiden Arten der Ansammlung und Ablagerung von Stoffen und Gegenständen in 

Gewässern kommt es im praktischen Vollzug häufig zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Mit 

der Zuordnung zu den Rechtsgebieten ist die Frage der Zuständigkeit verbunden.  

 
89 Vgl. Kloepfer 2004, § 13 Rn. 76. 
90 Siehe Anhang 1. 
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5.2 Abgrenzungsschwierigkeiten 

Fraglich ist, nach welchem Rechtsgebiet die in Gewässer eingebrachten Stoffe entsorgt 

werden müssen. Damit einhergehend soll ebenfalls geklärt werden, ob der Gewässerun-

terhaltungspflichtige oder der Abfallerzeuger oder –besitzer für die ordnungsgemäße Be-

seitigung der Stoffe zuständig ist. Weiterhin gilt es zu prüfen, ob und inwieweit die Ge-

wässereinstufungen eine Rolle spielen.  

 

5.2.1 Rechtliche Trennung der Geltungsbereiche 

Mit der Ausnahmeregelung des § 2 II Nr. 9 KrWG soll der Anwendungsbereich des Ab-

fallrechts zum Wasserrecht abgegrenzt werden. Dabei kommt für die in Gewässer ein-

gebrachten oder eingeleiteten Stoffe das Wasserrecht zur Anwendung. Vor allem ist es 

als spezialgesetzliche Vorschrift auf den Schutz des Wassers fokussiert.91 Von beson-

derer Bedeutung ist dies, weil das Wasser „eine der wichtigsten Grundlagen allen 

menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens“92 ist.  

Insbesondere ist diese Regelung für die Verhinderung von Überschneidungen notwen-

dig, da sowohl der Abfallbegriff als auch der Abwasserbegriff sehr weit gefasst ist93. Der 

Begriff des Abwassers ist in § 54 I WHG definiert und unterteilt sich in Schmutzwasser 

und Niederschlagswasser.  

Für die Trennung der Anwendungsbereiche ist der zeitliche Aspekt maßgebend. Nach  

§ 2 II Nr. 9 KrWG endet der Geltungsbereich des KrWG sobald Stoffe in Gewässer oder 

Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht werden.94 Das Einbringen und Einleiten 

von Stoffen in Gewässer stellt nach § 9 I Nr. 4 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Bei 

dem Einbringen von Stoffen handelt es sich um feste Stoffe, wohingegen sich das Ein-

leiten von Stoffen auf flüssige oder gasförmige Stoffe bezieht.95  

Mit Beginn der Einleitung oder Einbringung ist damit der Anwendungsbereich des Was-

serrechts eröffnet. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, ob eine wasserrechtliche Erlaub-

nis oder die Voraussetzungen dafür vorliegen. Allein die Tatsache dessen ist erheblich. 

Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass vor Beginn der Einleitung oder Einbringung 

für Stoffe, welche den Abfallbegriff nach § 3 I KrWG erfüllen, das KrWG zur Anwendung 

kommt. Der Anwendungsbereich des KrWG ist wiederum nicht eröffnet, sobald sich 

 
91 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70; EuGH 14.10.2020, C-629/19, Rn. 36, 37. 
92 BVerfG 15.07.1981, 1 BvL 77/78, Rn. 153.  
93 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG, Rn. 89.  
94 Vgl. ebd. Rn. 95; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49; OVG NRW 13.09.2017, 20 A 601/14, Rn. 58; VG 
Sigmaringen 10.04.2019, 5 K 1924/18, Rn. 28.  
95 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 94; Czychowski/Reinhardt 2014, § 9 Rn. 26, 35. 
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Stoffe in Gewässern befinden, auch wenn diese rechtswidrig eingeleitet oder einge-

bracht wurden.96  

Bei der Anwendung des KrWG sind vor allem die Überlassungspflichten des Abfalls an 

den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu beachten. Allerdings gilt das Wasser-

recht selbst bei Abfallablagerungen in Gewässern unter Missachtung der Überlassungs-

pflichten, sobald sich diese Abfälle im Gewässer befinden97. Das Wasserrecht verdrängt 

das KrWG nur soweit die Abwasserbeseitigung hierfür Regelungen vorsieht. Demnach 

werden die Vorgänge, welche bereits dem Wasserrecht unterliegen, dem KrWG entzo-

gen, wodurch gesetzliche Konkurrenzen vermieden werden sollen.98  

Zu beachten ist, dass der Geltungsbereich des KrWG nur ausgeschlossen werden kann, 

soweit das Wasserrecht ein gleichwertiges Schutzniveau bietet99. Bei flüssigen Abfällen 

in Gewässern trifft dies zu. Das Wasserrecht stellt für flüssige Abfälle eine umweltver-

trägliche Entsorgung mit der Abwasserbeseitigung sicher, vgl. § 55 III WHG. Hierbei 

handelt es sich allerdings um eine Ermessensvorschrift, wonach flüssige Abfälle sowohl 

nach dem Abfallrecht als auch nach dem Wasserrecht entsorgt werden können.100 Die 

Behandlung ist ebenso in einer Abwasseranlage möglich101. Analog ist davon auszuge-

hen, dass für gasförmige Abfälle der gleiche Reinigungsweg gewählt wird. Zudem ist aus 

technischer Sicht die Entsorgung gasförmiger Abfälle auf Grundlage des Abfallrechts 

nicht möglich.  

 

5.2.2 Abgrenzungsschwierigkeiten der Verantwortlichkeiten 

Weiterhin sind die Verantwortlichkeiten näher zu betrachten, wobei es sich bei diesem 

Begriff um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt. Folglich können darunter sowohl 

die Verantwortlichkeit des Gesetzesvollzuges als auch die Verantwortlichkeit derer, die 

bestimmten Pflichten unterliegen, verstanden werden. Fraglich ist dabei, wer für die Ent-

sorgung der in Gewässer eingebrachten Stoffe zuständig ist. Je nachdem, welches 

Rechtsgebiet herangezogen wird, kann nach dem KrWG der Abfallerzeuger oder –be-

sitzer oder nach dem Wasserrecht der Gewässerunterhaltungspflichtige für die Entsor-

gung verantwortlich gemacht werden.  

Die Pflichten des Abfallerzeugers und –besitzers sowie die Zuständigkeit der Abfallbe-

hörde wurden bereits in den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 erläutert.  

 
96 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 95; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49. 
97 Vgl. BVerwG 18.10.1991, 7 C 2/91, Rn. 18. 
98 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 95-97; OVG NRW 13.09.2017, 20 A 601/14, 
Rn. 58.  
99 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 99; EuGH 14.10.2020, C-629/19, Rn. 36, 37.  
100 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 89. 
101 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70.  
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Zunächst ist zu klären, wer die zuständige Wasserbehörde ist.    

Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, die Gewässer sowie die Erfüllung der öffentlich-

rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen, § 100 I S. 1 WHG. Die zuständige Behörde 

ordnet nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen an, die zur Beseitigung oder 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes notwendig sind oder die Er-

füllung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen sicherstellen, vgl. § 100 I S. 2 WHG i. V. m. 

§ 106 I SächsWG.102 Hierbei handelt es sich um die sog. wasserrechtliche Generalklau-

sel103. Nach § 42 I Nr. 1 WHG i. V. m. § 31 III SächsWG kann die zuständige Wasserbe-

hörde die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen anordnen. Unter anderem ist das 

Entfernen fester Stoffe aus dem Gewässer oder von seinen Ufern eine Verpflichtung der 

Gewässerunterhaltung, vgl. § 31 I Nr. 4 SächsWG.104 Hierbei handelt es sich um keine 

Gewässerbenutzung nach § 9 III S. 2 WHG, wodurch keine wasserrechtliche Zulassung 

notwendig ist105. Die Anordnung stellt einen Verwaltungsakt i. S. d. § 35 I VwVfG dar. 

Der Erlass einer Anordnung nach § 100 I S. 2 WHG und § 31 III SächsWG steht im 

Ermessen der zuständigen Behörde. Dieses ist durch Entschließungs- und Auswahler-

messen pflichtgemäß auszuüben, vgl. § 40 VwVfG.106 Als speziellere Ermächtigungs-

grundlage (lex specialis) erfolgt die Anordnung zum Entfernen fester Stoffe aus dem 

Gewässer im Rahmen der Unterhaltungslast gem. § 42 I Nr. 1 WHG i. V. m. § 31 III 

SächsWG.  

Bei der Zuständigkeit der Wasserbehörde ist zwischen der sachlichen und örtlichen Zu-

ständigkeit zu unterscheiden. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus dem 

SächsWG. Nach § 110 I SächsWG sind die unteren Wasserbehörden für den Vollzug 

wasserrechtlicher Vorschriften zuständig. Die Landkreise und Kreisfreien Städte sind 

nach § 109 I Nr. 3 SächsWG als untere Wasserbehörden sachlich zuständig. Mangels 

einer spezialgesetzlichen Regelung ergibt sich die örtliche Zuständigkeit, wie bereits un-

ter Abschnitt 3.2.2 erläutert, aus § 1 S. 1 VwVfZG i. V. m. § 3 I Nr. 1 VwVfG. Sowohl die 

sachliche als auch die örtliche Zuständigkeit obliegt den Landkreisen und Kreisfreien 

Städten.107   

Weiterhin gilt es zu klären, wer Gewässerunterhaltungspflichtiger sein kann. 

 
102 Vgl. Czychowski/Reinhardt 2014, § 100 Rn. 33; Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 106 Rn. 1 ,3; 
SächsOVG 11.09.2019, 4 A 148/18, Rn. 24.  
103 Vgl. Czychowski/Reinhardt ebd.; VG Augsburg 05.07.2021, Au 9 K 20.2221, Rn. 35.  
104 Vgl. Czychowski/Reinhardt ebd. § 42 Rn. 8; Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8, 14; 
Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6. 
105 Vgl. Czychowski/Reinhardt ebd. § 9 Rn. 101, § 39 Rn. 3.  
106 Vgl. Czychowski/Reinhardt ebd. § 42 Rn. 5; Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6; Kahl/Gärditz 2019, § 8 
Rn. 81. 
107 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 110 Rn. 3. 
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Bei der Gewässerunterhaltung handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Verpflich-

tung (Unterhaltungslast) gem. § 39 I S. 1 WHG. Diese umfasst die Gewässersohle, das 

Ufer sowie das Gewässerumfeld108. Der Umfang der Gewässerunterhaltungspflicht ist in 

§ 39 I WHG und § 31 I SächsWG geregelt. Die Unterhaltung oberirdischer Gewässer 

obliegt grundsätzlich den Eigentümern der Gewässer, § 40 I S. 1 WHG.109 Oberirdische 

Gewässer i. S. d. § 3 Nr. 1 WHG werden gem. § 30 I SächsWG in Gewässer erster und 

zweiter Ordnung unterteilt soweit sie keine künstlichen Gewässer nach § 3 Nr. 4 WHG 

oder Bundeswasserstraßen sind110. Insbesondere ist die Gewässereinteilung für die Un-

terscheidung der Gewässerunterhaltungspflichtigen von Relevanz. Dabei sollen die Trä-

ger der Unterhaltungslast die Kosten der Gewässerunterhaltung tragen, da diese ur-

sächlich für die Unterhaltung sind und von den Vorteilen profitieren. Dem Freistaat Sach-

sen obliegt die Unterhaltung bei Gewässern erster Ordnung sowie bei Gewässern zwei-

ter Ordnung die sog. Grenzgewässer, § 32 I S. 1 Nr. 1, 3 SächsWG. Die Aufgaben wer-

den durch den Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung wahrgenommen, § 32 I S. 2 

SächsWG. Für die Gewässerunterhaltung bei Gewässern zweiter Ordnung sind grund-

sätzlich die Gemeinden verantwortlich, § 32 I S. 1 Nr. 2 SächsWG. Diese können sich 

gem. § 32 II SächsWG zu Gewässerunterhaltungsverbänden zusammenschließen. Bei 

Hafengewässern ist der Betreiber des Hafens und bei künstlichen Gewässern derjenige, 

der das Gewässer angelegt hat, für die Unterhaltung zuständig, § 32 I S. 1 Nr. 4, 5 

SächsWG.111 Das Eigentum an den Bundeswasserstraßen, wie bspw. der Elbe, steht 

dem Bund zu, vgl. § 4 I S. 1 WHG. Diese wird von der Wasserstraßen- und Schifffahrts-

verwaltung des Bundes unterhalten.112 

 

5.2.3 Lösungsansätze zur Handhabung im praktischen Vollzug 

Theoretisch gesehen ist die Abgrenzung zwischen Abfallrecht und Wasserrecht relativ 

eindeutig. So kommt das Wasserrecht zur Anwendung, sobald sich Stoffe im Gewässer 

befinden. Befinden sich Abfälle außerhalb des Gewässers wird das Abfallrecht ange-

wendet.113 Dies bedeutet, dass der Stoff oder Gegenstand auf Grundlage des Wasser-

rechts aus dem Wasser entfernt wird und anschließend nach dem Abfallrecht die ord-

nungsgemäße Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) erfolgt.  

Dennoch treten im praktischen Vollzug trotz der geklärten theoretischen Regelung häufig 

Fragen auf. Ist der Gewässerunterhaltungspflichtige oder der Abfallbesitzer oder –erzeu-

ger heranzuziehen? Wird der Vorgang von der Wasserbehörde an die Abfallbehörde 

 
108 Vgl. Umweltbundesamt 29.08.2019. 
109 Vgl. Storm 2020, § 32 Rn. 932. 
110 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 30 Rn. 3. 
111 Vgl. ebd. § 32 Rn. 4; Zeppernick/Habel 2004, § 70 Rn. 2 f. 
112 Vgl. SMEKUL o. J. 
113 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG, Rn. 89; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49. 
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weitergereicht? Wer ist verantwortlich für die Entsorgung von Abfällen an Ufern? Ist es 

möglich die Entfernung von Stoffen aus dem Gewässer und die anschließende ord-

nungsgemäße Entsorgung nach einem Rechtsgebiet anzuordnen?   

Diese Fragen werden durch Abwägungen versucht zu klären. Ausgangsnorm stellt dabei 

die Gewässerunterhaltungspflicht nach § 39 WHG i. V. m. § 31 SächsWG dar. Insbe-

sondere kommt die Pflicht nach § 31 I Nr. 4 SächsWG zur Entfernung fester Stoffe aus 

dem Gewässer oder von seinen Ufern, soweit es im öffentlichen Interesse erforderlich 

ist, um den Gemeingebrauch zu erhalten, in Betracht.114 Als Ufer gilt die zwischen der 

Uferlinie und der Böschungsoberkante liegende Landfläche gem. § 24 I S. 2 

SächsWG115.  

 

Abbildung 5 - 1:  Uferreichweite116 

 

5.2.3.1 Natürliche Ansammlung von Stoffen in einem Gewässer  

Zunächst wird die Ansammlung von Stoffen durch das Gewässer selbst näher betrach-

tet. Hierbei kann es sich um Schwemmgut, Laub, Äste oder Siedlungsabfälle handeln, 

welche sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gewässerprofils angeschwemmt wer-

den. Bei diesen beweglichen Sachen handelt es sich um feste Stoffe. Die Entfernung 

dieser Stoffe aus dem Gewässer und von den Ufern ist insbesondere notwendig für die 

Freihaltung der Ufer und Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, vgl. § 39 

I Nr. 1, 2 WHG. Damit wird neben der Reinhaltung der Umwelt vor allem das Ziel verfolgt, 

natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten, § 6 I Nr. 6 WHG.117 Die 

 
114 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8; Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6. 
115 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender ebd. Rn. 4, § 24 Rn. 12.  
116 Landkreis Nordsachsen 2019.  
117 Vgl. Stadtverwaltung Chemnitz o. J. 
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Entfernung dieser Stoffe aus dem Gewässer und von den Ufern unterliegt der Gewäs-

serunterhaltungspflicht. Für die Erfüllung dieser Pflicht ist der Gewässerunterhaltungs-

pflichtige verantwortlich.118  

Fraglich ist allerdings, wer nach der Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer für deren 

Entsorgung zuständig ist. Der Anwendungsbereich des KrWG ist wieder eröffnet, sobald 

die Stoffe aus dem Gewässer entfernt wurden119. Zu klären ist, ob dies eine praktikable 

Lösung für den praktischen Vollzug darstellt.  

Grundsätzlich ist unter Beachtung der Abfallhierarchie, vgl. § 6 I KrWG, die ordnungsge-

mäße Entsorgung i. S. d. § 3 XXII KrWG (Verwertung oder Beseitigung) durchzuführen. 

Bei den o. g. Abfällen handelt es sich um Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen. Diese 

sind, soweit eine Verwertung nicht möglich ist, zu beseitigen und den öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgern i. S. d. § 17 I S. 2 KrWG zu überlassen. Diese Entsorgungs-

pflicht würde auf Abfallerzeuger oder –besitzer zutreffen.120 Ein Abfallerzeuger ist bei 

den durch das Gewässer selbst angesammelten Stoffen nicht vorhanden. Abfallbesitzer 

ist derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über die Abfälle hat, § 3 IX KrWG. Nach 

der Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer hat der Gewässerunterhaltungspflichtige 

die tatsächliche Sachherrschaft über diese Stoffe. Damit ist dieser gleichzeitig auch Ab-

fallbesitzer.  

Bei den durch das Gewässer selbst angesammelten Stoffen ist die Entsorgung meist 

nicht mit einem großen Umfang verbunden. Daher wäre es sinnvoll, wenn die Wasser-

behörde gegenüber dem Gewässerunterhaltungspflichtigen neben der Entfernung der 

Stoffe aus dem Gewässer ebenfalls auch die Entsorgung der Abfälle anordnet.  

Zum einen würde der Verwaltungsaufwand reduziert werden, wenn durch eine Behörde 

gleichzeitig beide Maßnahmen angeordnet werden. Ein zeitlicher Verzug würde ebenso 

ausbleiben. Zum anderen ist der Gewässerunterhaltungspflichtige in dem Fall identisch 

mit dem Abfallbesitzer. Da die Wasserbehörde zuerst die Entfernung anordnet und die 

Behörde des ersten Zugriffs ist, wäre es sinnvoll, gleichzeitig die anschließende Entsor-

gung anzuordnen. Zudem kann der Gewässerunterhaltungspflichtige im Rahmen seiner 

Unterhaltungspflicht mit der Ansammlung fester Stoffe durch das Gewässer selbst rech-

nen.  

Allerdings sind die Bedenken der Wasserbehörde bei einer Anordnung zur ordnungsge-

mäßen Entsorgung der Abfälle nicht unerheblich. Da das Wasserrecht allein auf den 

Schutz des Wassers ausgerichtet ist, fehlt es an einer Rechtsgrundlage im Wasserrecht, 

 
118 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8; Czychowski/Reinhardt 2014, § 42 Rn. 8. 
119 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 98; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49. 
120 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd. Rn. 95; Peters/Hesselbarth/Peters 2016, Rn. 905. 



 

 25 

welche nach der Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer die anschließende Entsor-

gung der Abfälle regelt. Schließlich ergibt sich die Ermächtigungsgrundlage für die ord-

nungsgemäße Abfallentsorgung aus § 62 KrWG121. Aus § 31 III i. V. m. § 31 I Nr. 4 

SächsWG ergibt sich lediglich die Ermächtigung für die Anordnung zur Entfernung der 

Stoffe aus dem Gewässer. Das Wort „Beseitigen“ wird auch häufig als Synonym für das 

Entfernen verwendet. Daher könnte eine Anordnung der Wasserbehörde den Hinweis 

auf die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle nach dem KrWG enthalten. Letztlich 

könnte auch auf die Generalklausel des § 100 I S. 2 WHG zurückgegriffen werden, wo-

nach die zuständige Wasserbehörde Maßnahmen anordnen kann, um Beeinträchtigun-

gen zu vermeiden oder zu beseitigen oder die Erfüllung der Gewässerunterhaltungs-

pflichten sicherzustellen.  

Bei den durch das Gewässer selbst angesammelten Stoffen wird zunächst von gering-

fügigen Mengen verbunden mit einem überschaubaren Aufwand ausgegangen. Zudem 

ist mit der natürlichen Entstehung, Entfernung und der damit verbundenen Entsorgung 

von Stoffen in einem Gewässer im Rahmen der Unterhaltspflicht zu rechnen. Da der 

Gewässerunterhaltungspflichtige und der Abfallbesitzer meist identisch sind, ist es sinn-

voll, dass die zuständige Wasserbehörde einen Bescheid erlässt. Die Anordnung der 

Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer kann mit dem Hinweis versehen werden, die 

Stoffe ordnungsgemäß nach dem KrWG zu entsorgen.122 Der Adressat dieser Anord-

nung wäre der Gewässerunterhaltungspflichtige im Rahmen seiner Unterhaltungslast. 

Wird diesem Hinweis nicht nachgekommen muss die ordnungsgemäße Entsorgung auf 

Grundlage des KrWG angeordnet werden. Hierbei erfolgt ein Wechsel des Adressaten, 

wobei der Gewässerunterhaltungspflichtige in dem Moment, wo er die Stoffe aus dem 

Gewässer holt, zum Abfallbesitzer wird. Gegenüber diesem kann die ordnungsgemäße 

Entsorgung nach § 62 KrWG angeordnet werden123. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Stoffe aus dem Gewässer entfernt wurden. Zudem ist im Sinne der behördlichen Zusam-

menarbeit die zuständige Abfallbehörde über den Sachverhalt zu informieren. Die An-

ordnung für die ordnungsgemäße Entsorgung wird dann von der Abfallbehörde gegen-

über dem Abfallbesitzer oder –erzeuger erlassen124.   

 

5.2.3.2 Widerrechtlicher Eintrag von Stoffen in ein Gewässer  

Neben der natürlichen Ansammlung von Stoffen können Stoffe oder Gegenstände auch 

widerrechtlich in ein Gewässer eingetragen und abgelagert werden. Zum Beispiel kann 

dieser Eintrag durch die Ablagerung von Gartenabfällen, Fässern, Reifen, Autowracks, 

 
121 Vgl. Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 62 Rn. 1. 
122 Siehe Anhang 2, 3.  
123 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 62 Rn. 12.  
124 Siehe Anhang 2, 4.  
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aber auch durch versunkene Schiffe in einem Gewässer erfolgen125. Hierbei steigt nicht 

nur der Schaden für die Umwelt erheblich, sondern auch der Aufwand für die Entfernung 

und Entsorgung.  

In diesen Fällen ist die Reinhaltung der Umwelt und die Gewährleistung natürlicher und 

schadloser Abflussverhältnisse ebenfalls das wichtigste Ziel, § 6 I Nr. 6 WHG. Insbeson-

dere ist die Entfernung dieser Stoffe für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss notwen-

dig, § 39 I Nr. 1 WHG.126  

Zu klären ist, wer für die Entfernung und ordnungsgemäße Entsorgung der Stoffe und 

Gegenstände aus dem Gewässer verantwortlich ist.  

Sobald und solange sich die Stoffe im Gewässer befinden ist der Anwendungsbereich 

des KrWG ausgeschlossen gem. § 2 II Nr. 9 KrWG und das Wasserrecht kommt zur 

Anwendung127. Die Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer und von den Ufern obliegt 

den Gewässerunterhaltungspflichtigen im Rahmen ihrer Unterhaltungslast, § 31 I Nr. 4 

SächsWG128.  

Allerdings tritt das gleiche Problem wie bei dem natürlichen Eintrag von Stoffen in ein 

Gewässer auf. Denn die Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer ist durch das Was-

serrecht gedeckt. Fraglich ist allerdings, wonach sich die ordnungsgemäße Entsorgung 

richtet. Hierbei wäre der Anwendungsbereich des KrWG wieder eröffnet, sobald die Ab-

fälle aus dem Gewässer entfernt wurden129.  

Für die Entsorgung der Abfälle nach dem KrWG spricht vor allem, dass das KrWG auf 

die Abfallbewirtschaftung zum Schutz von Mensch und Umwelt ausgerichtet ist130. Dem-

entsprechend kann die zuständige Behörde auf Grundlage des § 62 KrWG die entspre-

chenden Maßnahmen anordnen, wobei die Abfallhierarchie gem. § 6 I KrWG zu beach-

ten ist131. Soweit eine Verwertung nicht möglich ist, sind die Abfälle zu beseitigen und 

den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen, § 17 I S. 2 KrWG. Die 

Kreislaufwirtschaft wird insbesondere durch die ordnungsgemäße Entsorgung beach-

tet.132  

Die Abfallerzeuger oder –besitzer sind die Adressaten des KrWG133. Derjenige, der den 

Abfall erzeugt hat oder die tatsächliche Sachherrschaft darüber hat, ist in der Pflicht die-

 
125 Siehe Anhang 1. 
126 Vgl. Stadtverwaltung Chemnitz o. J. 
127 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 Rn. 32.  
128 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8; Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6.  
129 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 98; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49. 
130 Vgl. Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 1 Rn. 6. 
131 Vgl. ebd. § 62 Rn. 1. 
132 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 50. 
133 Vgl. ebd. § 62 Rn. 12; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 62 Rn. 5. 
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sen auch zu entsorgen. Allerdings ist der Abfallerzeuger bei einer rechtswidrigen Ab-

fallablagerung in einem Gewässer meist nicht bekannt. Ist dies der Fall muss auf den 

Abfallbesitzer zurückgegriffen werden, § 3 IX KrWG, welcher im Regelfall der Eigentü-

mer und gleichzeitig Gewässerunterhaltungspflichtige ist. 

Aufgrund dessen könnte in Betracht kommen, dass der Abfallerzeuger oder –besitzer 

auf Grundlage des KrWG die Stoffe aus dem Gewässer entfernt und anschließend ord-

nungsgemäß entsorgt. Mangels einer rechtlichen Ermächtigung im KrWG für die Entfer-

nung der Abfälle aus dem Gewässer und dem Anwendungsausschluss nach § 2 II Nr. 9 

KrWG kommt diese Variante allerdings nicht in Betracht. Die Abfallbehörde kann gegen-

über dem Abfallerzeuger oder –besitzer lediglich die ordnungsgemäße Entsorgung der 

Abfälle anordnen.134 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Wasserbehörde sowohl die Entfernung als auch 

die Entsorgung im Rahmen der Unterhaltungspflicht gegenüber dem Gewässerunterhal-

tungspflichtigen anordnet. Nach der teleologischen Auslegung der Regelung des § 31 I 

Nr. 4 SächsWG könnte dies in Betracht kommen. Dabei wird nach dem Sinn und Zweck 

der Vorschrift gefragt.135 Ziel des Wasserrechts ist allein der Schutz des Umweltmediums 

Wasser136. Grundlegend ist deswegen, dass der in ein Gewässer befindliche Stoff zu-

nächst aus dem Gewässer entfernt wird, sodass der Gewässerfluss gesichert ist und 

keine schädlichen Stoffe in das Wasser gelangen. Die rechtswidrige Abfallablagerung in 

einem Gewässer kann mit einem großen Schaden verbunden sein, wodurch sowohl die 

Entfernung als auch die ordnungsgemäße Entsorgung des Stoffes oder Gegenstandes 

wichtig ist. Im Wasserrecht fehlt es für die Entsorgung an einer speziellen Ermächti-

gungsgrundlage, da allein das Abfallrecht die ordnungsgemäße Abfallentsorgung regelt. 

Aufgrund der von dem Stoff oder Gegenstand ausgehenden, konkreten Gefahr ist mit 

der Auslegung des § 31 I Nr. 4 SächsWG lediglich die Entfernung des Stoffes aus dem 

Gewässer verbunden137. Die Beseitigung kann in diesem Fall nicht als Synonym verwen-

det werden, da es wichtig ist, unter Beachtung der Abfallhierarchie den Stoff ordnungs-

gemäß zu entsorgen. Hierbei kommt die Verwertung oder Beseitigung in Betracht, wel-

che im Einzelfall bestimmt wird. Eine Anordnung nach dem Wasserrecht könnte den 

Hinweis auf die ordnungsgemäße Entsorgung nach dem KrWG enthalten. Mit dem blo-

ßen Hinweis ist allerdings keine Garantie für die Behörde vorhanden, dass der Adressat 

die ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet.  

 
134 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 49. 
135 Vgl. Stöfen in Gabler Wirtschaftslexikon o. J.  
136 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 50. 
137 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8; Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6. 
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Die praktikabelste Lösung wäre, wenn die Anordnung auf Grundlage eines Rechtsge-

bietes sowohl für die Entfernung als auch für die ordnungsgemäße Entsorgung der Stoffe 

und Gegenstände aus dem Gewässer erlassen wird. Fraglich dabei ist, ob dieser Be-

scheid einem Widerspruch oder einer Klage mangels konkreter Ermächtigung standhält. 

Zudem ist dies unter Beachtung der ordnungsgemäßen Entsorgung im Sinne der Kreis-

laufwirtschaft und der konkreten Gefahr für die Umwelt mangels rechtlich eindeutiger 

Vorschriften bei der widerrechtlichen Ablagerung im Gewässer nicht möglich.  

Es besteht die Möglichkeit einen Bescheid auf Grundlage des Wasserrechts für die Ent-

fernung der Stoffe aus dem Gewässer mit dem Hinweis auf die ordnungsgemäße Ent-

sorgung nach dem KrWG zu erlassen. Dies ist allerdings u. a. abhängig von der Willigkeit 

des Adressaten. Beispielsweise gehen die Wasserbehörden des Landkreises Bautzen 

und Leipzig so vor. Im Landkreis Bautzen erlässt die Wasserbehörde im Rahmen der 

Gewässeraufsicht einen Bescheid, indem gleichzeitig auf die ordnungsgemäße Entsor-

gung nach dem KrWG hingewiesen wird. Probleme bei diesem Vorgehen traten bis dato 

nicht auf, da in den meisten Fällen die Landestalsperrenverwaltung für die Gewässerun-

terhaltungspflicht verantwortlich war. Diese hat die Abfälle, wie bspw. alte Reifen, aus 

dem Gewässer entfernt, zunächst an einem gewässernahen Platz abgelagert und an-

schließend dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger übergeben.138 Im Landkreis 

Leipzig geht die Wasserbehörde ähnlich vor. Hier wurde zum Beispiel ein Fass in einem 

Gewässer abgelagert, wo es vor allem zu vermeiden galt, dass schädliche Stoffe in das 

Wasser gelangen. In solchen Fällen erlässt die Wasserbehörde eine mündliche Anord-

nung gegenüber demjenigen, der die Verfügungsgewalt hat. Dort wird ebenfalls auf die 

ordnungsgemäße Entsorgung nach dem KrWG hingewiesen.139  

Die rechtlich sicherste Variante ist allerdings der Erlass einer Anordnung auf Grundlage 

beider Rechtsgebiete. Die Entfernung des Stoffes aus dem Gewässer wird auf Grund-

lage des Wasserrechts gegenüber dem Gewässerunterhaltungspflichtigen angeordnet. 

Für die anschließende ordnungsgemäße Entsorgung nach dem KrWG wird der Abfaller-

zeuger oder –besitzer verpflichtet.140 Hierbei findet ebenfalls ein Adressatenwechsel in 

dem Moment, wo die Stoffe aus dem Gewässer entfernt werden, statt. Dabei wird im 

Regelfall der Gewässerunterhaltungspflichtige oder derjenige, der die Stoffe oder Ge-

genstände aus dem Gewässer entfernt, zum Abfallbesitzer. Insbesondere ist diese 

Konstellation ratsam, wenn der Adressat nicht kooperativ und gewillt ist, neben der Ent-

fernung auch die Entsorgung zu übernehmen, die zuständige Behörde zunächst in Er-

satzvornahme gehen muss, soweit der Verpflichtete der Anordnung nicht nachkommt, 

 
138 Siehe Anhang 2.  
139 Siehe Anhang 3. 
140 Siehe Anhang 2, 4.  
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oder mit einem Widerspruch oder einer Klage bereits vor Erlass des Bescheides zu rech-

nen ist141.   

 

5.3 Zwischenfazit 

Schlussendlich kann die Festlegung, nach welchem Rechtsgebiet die in Gewässer ein-

gebrachten Stoffe entsorgt werden, von verschiedenen Faktoren abhängig gemacht wer-

den. Eine große Rolle spielen insbesondere die Willigkeit des Adressaten sowie die 

Übernahme der Kosten durch die zuständige Behörde im Rahmen einer Ersatzvor-

nahme als Zwangsmittel i. S. d. §§ 19 II Nr. 2, 24 SächsVwVG, soweit der Adressat der 

Verpflichtung nicht nachkommt und bis er diese Rechnung begleicht142. Unabhängig da-

von, nach welchem Rechtsgebiet eine Anordnung erfolgt, ist die vorherige Anhörung 

nach § 28 VwVfG zu beachten.  

Bei natürlich entstandenen Stoffen in einem Gewässer ist es sinnvoll im Rahmen der 

Unterhaltungspflicht den Gewässerunterhaltungspflichtigen für die Entfernung und Ent-

sorgung der Stoffe aus dem Gewässer nach dem Wasserrecht zu verpflichten. Schließ-

lich ist mit der natürlichen Ansammlung von Stoffen in einem Gewässer zu rechnen. 

Zudem sind die Entfernung und Entsorgung meist nicht sonderlich umfänglich. Der Er-

lass einer Anordnung für die Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer auf Grundlage 

der § 42 I Nr. 1 WHG i. V. m. § 31 III SächsWG mit dem Hinweis auf die ordnungsgemäße 

Entsorgung nach dem KrWG durch die Wasserbehörde ist die praktikabelste Lösung.143 

Hierbei wird empfohlen mit dem Hinweis auf die Entsorgung ebenfalls auf die Einrei-

chung der Verwertungs- oder Entsorgungsnachweise gem. §§ 47 III, 50 I KrWG, §§ 1 I, 

3 NachwV i. V. m. § 16 II SächsKrWBodSchG zu verweisen, welche anschließend von 

der Wasserbehörde an die Abfallbehörde weitergeleitet werden kann144. Sollte diesen 

Hinweisen nicht nachgekommen werden hat die Wasserbehörde die Abfallbehörde im 

Rahmen der behördlichen Zusammenarbeit über den Sachverhalt zu informieren. 

Schließlich ist dann die ordnungsgemäße Entsorgung nach dem KrWG durch die Abfall-

behörde anzuordnen. 

Die Anordnung durch die Wasserbehörde mit dem Hinweis auf die Entsorgung und Ein-

reichung der Verwertungs-/Entsorgungsnachweise kann auch bei widerrechtlich abgela-

gerten Abfällen in einem Gewässer in Frage kommen145. Sollten mit der Entfernung und 

Entsorgung ein großer Widerstand des Adressaten zu erkennen sein, vor allem im Hin-

blick darauf, dass der Verpflichtung nicht nachgekommen wird und eine Ersatzvornahme 

 
141 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 62 Rn. 28. 
142 Vgl. ebd. 
143 Siehe Anhang 2, 3.  
144 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 47 Rn. 16.  
145 Siehe Anhang 2, 3.  
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als Zwangsmittel notwendig erscheint, ist es ratsam, die Maßnahmen zu trennen und 

durch zwei Rechtsgebiete anzuordnen146. Dabei ist für die Entfernung der Stoffe aus 

dem Gewässer der Gewässerunterhaltungspflichtige nach dem Wasserrecht, gem. § 42 

I Nr. 1 WHG i. V. m. § 31 III, I Nr. 4 SächsWG, zu verpflichten147. Für die ordnungsge-

mäße Entsorgung ist hingegen der Abfallerzeuger oder -besitzer nach § 62 KrWG ver-

antwortlich148. Insbesondere wird hier ebenfalls eine gute Zusammenarbeit zwischen der 

zuständigen Wasser- und Abfallbehörde erforderlich.   

Schließlich könnte überlegt werden einen Bescheid zu erlassen, welcher beide Rechts-

gebiete umfasst. Im Hinblick auf den praktischen Vollzug ist dies allerdings nicht emp-

fehlenswert. Dies würde eine noch stärkere behördliche Zusammenarbeit erfordern. Da 

es sich zudem um unterschiedliche Fachbehörden mit verschiedenen Fachgebieten 

handelt, könnten vor allem Probleme im Vollzug des Bescheides auftreten.  

 

  

 
146 Siehe Anhang 4. 
147 Vgl. Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8, 14; Czychowski/Reinhardt 2014, § 42 Rn. 8; 
Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6. 
148 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 62 Rn. 12. 
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6 Umgang mit Abbruchmaterial bei der Beseitigung von bauli-

chen Anlagen  

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland ca. 218,8 Millionen Tonnen mineralischer Bauab-

fälle erfasst, wovon 59,8 Millionen Tonnen Bauschutt waren. Damit kommt dieser Abfall-

art eine besondere Bedeutung zu.149 Allerdings gibt es im praktischen Vollzug häufig 

Abgrenzungsschwierigkeiten hinsichtlich der Rechtsgebiete des Abfallrechts zu dem 

Bauordnungsrecht. Aus dem Anwendungsbereich des KrWG sind Böden am Ursprungs-

ort (Böden in situ), einschließlich nicht ausgehobener, kontaminierter Böden und Bau-

werke, die dauerhaft mit dem Grund und Boden verbunden sind, ausgenommen, vgl. § 2 

II Nr. 10 KrWG. Aufgrund dieser Regelung wird das KrWG de facto auf bewegliche Sa-

chen beschränkt.150 

 

6.1 Begriffsbestimmungen der Ausnahmeregelung  

Zunächst bedarf es der Definition von wiederkehrenden Begriffen in diesem Kapitel.   

Eine Legaldefinition von dem Begriff Boden findet sich in § 2 I BBodSchG. Insbesondere 

ist der Boden die obere Schicht der Erdkruste ohne Grundwasser und Gewässerbet-

ten.151 Unter kontaminierten Böden kann die Belastung, Verunreinigung oder Verschmut-

zung des Bodens verstanden werden. Dabei werden Schadstoffe im Boden nachgewie-

sen, wodurch der Boden in seinen Funktionen beeinträchtigt wird. Liegt eine Bodenkon-

tamination vor, so werden auch weitere Bestandteile der Umwelt wie bspw. Tiere, Pflan-

zen und das Grundwasser gefährdet.152   

Der Begriff des Bauwerkes ergibt sich aus dem Bauordnungsrecht, welches in Sachsen 

durch die SächsBO geregelt ist. Ein Bauwerk kann mit dem Begriff der baulichen Anlage 

gleichgesetzt werden. Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bau-

produkten hergestellte Anlagen, § 2 I S. 1 SächsBO. Der Begriff der baulichen Anlage 

ist sehr weit zu verstehen. Vor allem werden alle durch Menschenhand hergestellten 

Dinge dazugezählt, welche an den Regelungen des Baurechts gemessen werden. Der 

Umfang der Bauprodukte ergibt sich aus § 2 X SächsBO. Grundlegende Voraussetzung 

für den Anwendungsausschluss ist die dauerhafte Verbindung mit dem Grund und Bo-

den. In § 2 I S. 2 SächsBO werden Alternativen aufgezählt, wann diese gegeben ist. 

Insbesondere sind bauliche Anlagen fest mit dem Boden verbunden, wenn diese in die 

Erdoberfläche eingebaut oder verankert wurden, sodass sich die Unbeweglichkeit des 

 
149 Vgl. Bundesverband Baustoffe- Steine und Erden e. V. 2021, Seite 6. 
150 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 51; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 
Rn. 34. 
151 Vgl. Versteyl/Mann/Schomerus ebd.; Nies in Landmann/Rohmer 2021, § 2 BBodSchG Rn. 5. 
152 Vgl. Spektrum 2000. 
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Bodens auf die bauliche Anlage überträgt. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die feste 

Verbindung mit dem Grund und Boden nicht wieder gelöst werden kann.153 Nach einer 

anderen Auffassung wurde die Verbindung mit dem Erdboden aus § 94 I S. 1 BGB ab-

geleitet, wonach zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks die mit dem 

Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, gehören154. Nach 

der Gesetzesbegründung sollen zu den Bauwerken bspw. auch Kabelschächte, Abwas-

serkanäle, Rohrleitungen und Fundamente gehören155. 

 

6.2 Praktische Probleme 

Bei der Abgrenzung der Rechtsgebiete des Abfallrechts zum Bauordnungsrecht kommt 

es auch hier im praktischen Vollzug häufig zu Schwierigkeiten.  

Diese ergeben sich vor allem, wenn ein Gebäude von sich aus zusammenstürzt oder 

der Abbruch veranlasst wird156. Dabei herrscht Unklarheit hinsichtlich des Umgangs mit 

dem Abbruchmaterial, sog. Bauschutt. Unter anderem stellt sich die Frage, wer für die 

Entsorgung des Bauschutts verantwortlich gemacht werden kann und welche Behörde 

dies anordnet. Weitere Fragen ergeben sich, wenn die Bauaufsichtsbehörde eine An-

ordnung zur Gebäudesicherung in Form eines (Teil-)Abbruchs erlässt, das Grundstück 

ungesichert ist und der Bauschutt auf diesem verbleibt. Zu klären gilt es in diesem Fall, 

ob das Abbruchmaterial Bestandteil der baulichen Anlage ist und weiterhin in die Zu-

ständigkeit der Bauaufsichtsbehörde fällt oder ob die Abfallbehörde für die ordnungsge-

mäße Entsorgung zuständig ist, da die Stoffe als Abfall zu werten sind. Weiterhin ist es 

fraglich, wie bei einem Teilabbruch die verbliebenen Gebäudereste zu werten sind.157  

Grundsätzlich gilt es daher zu klären, unter welches Rechtsgebiet das Abbruchmaterial 

bei einem Gebäudeabbruch fällt, wer für die Entsorgung verantwortlich gemacht werden 

kann und welche Behörde für die Anordnung zuständig ist. In diesem Zusammenhang 

werden die Schnittstellen zwischen dem Abfallrecht und dem Bauordnungsrecht unter-

sucht.  

 

6.3 Abgrenzungsschwierigkeiten 

Trotz der bestehenden Ausnahmeregelung des § 2 II Nr. 10 KrWG ist die rechtliche Ein-

ordnung von Abbruchmaterial bei einem Gebäudeabbruch unklar. Der Teilabbruch oder 

vollständige Abbruch von Gebäuden kann dahingehend unterschieden werden, ob der 

 
153 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 2 SächsBO Rn. 6 ff.  
154 Vgl. Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 51; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 Rn. 34; BVerwG 
26.07.2016, 7 B 28/15, Rn. 6; OVG LSA 22.04.2015, 2 L 52/13, Rn. 67. 
155 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70.  
156 Siehe Anhang 5. 
157 Siehe Anhang 4. 
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Abbruch durch eine Anordnung von der Bauaufsichtsbehörde angeordnet wurde oder 

nicht.  

§ 2 II Nr. 10 KrWG stellt auf die räumliche Zuordnung zum Ursprungsort und den zeitli-

chen Aspekt hinsichtlich der dauerhaften Verbindung mit Grund und Boden ab. Bei den 

Bauwerken kommt es ebenso darauf an, ob diese als wesentlich i. S. d. § 94 I S. 1 BGB 

anzusehen sind.158 Bei den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks ist die feste 

Verbindung mit dem Grund und Boden entscheidend159. Die feste Verbindung von Sa-

chen kann vor allem angenommen werden, wenn diese in den Boden eingegraben wer-

den und nicht wieder ausgebaut werden können, ohne das Grundstück oder das Ge-

bäude zu beschädigen160. Aufgrund der festen Verbindung mit dem Boden wie bspw. bei 

Gebäuden, ist ebenfalls der zeitliche Aspekt hinsichtlich der Dauerhaftigkeit anzuneh-

men, soweit keine vorübergehende Zweckbestimmung gegeben ist. Dies ergibt sich im 

Umkehrschluss aus § 95 I S. 1 BGB. Somit sind Gebäude, die nicht nur vorübergehend 

errichtet wurden und dauerhaft mit dem Erdboden verbunden sind durch bspw. eine Bo-

denplatte oder Unterkellerung, von der Ausnahmeregelung des § 2 II Nr. 10 KrWG er-

fasst161. Das bei einem Gebäudeabriss entstandene Abbruchmaterial ist allerdings nicht 

dauerhaft mit dem Grund und Boden verbunden und ebenso nicht dafür bestimmt dau-

erhaft liegen zu bleiben. Demnach könnte dieser Bauschutt als Abfall zu werten sein, 

wobei sich dann die ordnungsgemäße Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) nach 

dem KrWG richtet. Allerdings entsteht das Abbruchmaterial in Folge des Abbruchs einer 

baulichen Anlage entsteht. Hierbei handelt es sich um einen Kausalzusammenhang, 

denn ohne den Gebäudeabbruch würde es keine Abbruchabfälle geben. Da für die bau-

lichen Anlagen das Bauordnungsrecht Anwendung findet, ist es weiterhin fraglich, ob die 

Überwachung und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Entsorgung durch die Bauauf-

sichtsbehörde angeordnet werden kann.  

 

6.4 Abfallerzeuger oder –besitzer von Abbruchabfällen 

Bei jedem Gebäudeabbruch entstehen Abfälle. Diese fallen durch die baulichen Tätig-

keiten auf dem Grundstück des Auftraggebers und den darauf befindlichen Gebäuden 

an.162 Bereits mit der Entscheidung des Grundstückseigentümers oder Auftraggebers 

eine bauliche Anlage zu beseitigen liegt seinerseits ein Entledigungswille vor, welcher 

 
158 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 Rn. 34; VG Cottbus 17.06.2021, 3 
K 368/16, Rn. 29; BVerwG 26.07.2016, 7 B 28/15, Rn. 6; OVG LSA 22.04.2015, 2 L 52/13, Rn. 67.   
159 Vgl. BGH 19.10.2012, V ZR 263/11, Rn. 12.  
160 Vgl. ebd. Rn. 13; VG Cottbus 17.06.2021, 3 K 368/16, Rn. 29. 
161 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 2 SächsBO Rn. 7. 
162 Vgl. Kropp in AbfallR 5/2015, Seite 226. 
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die Abfalleigenschaft nach KrWG begründen würde163. Mit dem tatsächlichen Gebäude-

abriss entstehen schließlich Abfälle in Form des Abbruchmaterials. Die Formulierung 

von Abfall eröffnet dabei nicht gleichzeitig den Anwendungsbereich des KrWG. Schließ-

lich kann eine Sache die Abfalleigenschaften gem. § 3 I KrWG aufweisen und dennoch 

nicht unter den Geltungsbereich des KrWG i. S. d. § 2 II KrWG fallen.164 Daher gilt es 

zunächst zu betrachten, wer für die Erfüllung der abfallrechtlichen Pflichten verantwort-

lich ist. In Betracht kommen Abfallbesitzer sowie –erzeuger, welche bereits in Abschnitt 

3.2.1 definiert wurden. Zu klären ist, wer diese Pflichten im konkreten Fall zu erfüllen hat.  

Fraglich ist, wer Abfallerzeuger für die Abbruchabfälle ist. Insbesondere kommt der 

Ersterzeuger i. S. d. § 3 VIII Nr. 1 KrWG in Betracht. Dabei handelt es sich um jede 

natürliche oder juristische Person, durch deren Tätigkeit Abfälle anfallen. Nach dieser 

Definition fallen bei Abbrucharbeiten durch die konkreten Tätigkeiten des Abbruchunter-

nehmers, dem Auftragnehmer, Abfälle an. Dieser bestimmt die Vorgänge vor Ort. Dazu 

gehört auch die Entscheidung über den Umgang mit den Abfällen, wodurch er die Ver-

antwortung für diese übernimmt. Werden die Abfälle bspw. in den Containern des Ab-

bruchunternehmens gesammelt wird davon ausgegangen, dass dieser über den Ver-

bleib der Abfälle entscheidet und als Abfallerzeuger herangezogen werden kann. Anders 

kann dies in dem entsprechenden Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

bestimmt werden. Vor allem ist der Auftragnehmer nicht Abfallerzeuger, wenn die ver-

tragliche Ausgestaltung hinsichtlich der Abfallentstehung und –entsorgung besondere 

Regelungen enthält und der Auftragnehmer nach den Weisungen des Auftraggebers in 

Form eines Erfüllungsgehilfen handelt. Nach dieser Auffassung kann auch der Auftrag-

geber als Abfallerzeuger angesehen werden. Durch die Auftragserteilung zum Gebäu-

deabriss entscheidet dieser bereits, dass er sich dem Gebäude entledigen will und 

dadurch Abfall entsteht. Entscheidend für den Vorgang der Entledigung ist allerdings, in 

welchem Umfang der Auftraggeber Weisungen an das Unternehmen erteilt.165  

Letztlich ist die Verantwortung als Abfallerzeuger davon abhängig, wer für die Entste-

hung des Abfalls ursächlich ist bzw. den größten Anteil daran trägt und am geeignetsten 

ist, über den weiteren Umgang mit dem Abfall zu entscheiden. Insbesondere ist derje-

nige gemeint, der im Sinne der Abfallhierarchie am besten in der Lage ist die Vermeidung 

zu fördern oder die Abfälle einer Verwertung oder Beseitigung zuzuführen.166  

 
163 Vgl. Kropp in AbfallR 5/2015, Seite 231. 
164 Vgl. ebd. Seite 232.  
165 Vgl. ebd. Seite 228.   
166 Vgl. ebd.  
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In der Rechtsprechung herrschen unterschiedliche Auffassungen, wer als Abfallerzeuger 

in Betracht kommen kann. Beispielsweise hat das OVG Berlin-Brandenburg die Ent-

scheidung, wer als Erzeuger der Abfälle in Frage kommt, offengelassen167. Dahingegen 

hat das Verwaltungsgericht Ansbach den Bauherrn als Abfallerzeuger herangezogen168. 

In einem anderen entscheidenden Fall wurde die Versicherung als Abfallerzeuger ver-

antwortlich gemacht. Dabei handelte es sich um Abfälle aus dem Abriss einer durch 

Brandstiftung einsturzgefährdeten Buchdruckerei. Das Abbruchunternehmen wurde auf-

grund des weisungsgebundenen Auftrages und der damit einhergehenden nicht verant-

wortlichen Verursachung des Abfalls nicht als Erzeuger herangezogen.169 Denn Abfall-

erzeuger kann auch derjenige sein, der für die Abfallentstehung die maßgebliche Ursa-

che gesetzt hat170. Grundsätzlich wird von dem Auftraggeber als Abfallerzeuger ausge-

gangen171. 

In Zusammenhang mit dem Erzeuger von Abfällen steht auch deren Besitz. Es wird da-

von ausgegangen, dass durch die Person, welche in dem Besitz eines Stoffes unmittel-

bar vor deren Verwandlung in Abfall ist, der Abfall angefallen ist172. Demnach ist die 

Person, welche die tatsächliche Sachherrschaft über den Stoff oder Gegenstand im Zeit-

punkt der Abfallentstehung hat, auch Ersterzeuger173. Den Besitz eines Grundstücks, 

einschließlich der darauf befindlichen Sachen, hat grundsätzlich der Grundstückseigen-

tümer. Das bedeutet, dass bei dem Abriss eines auf dem Grundstück befindlichen Ge-

bäudes der Grundstückseigentümer zum Besitzer des entstandenen Abbruchmaterials 

und gleichzeitig zum Ersterzeuger wird.174 Liegt eine Erlaubnis des Grundstückseigen-

tümers zur Benutzung des Grundstücks gegenüber einem Dritten vor, welche auch die 

tatsächliche Sachherrschaft der auf dem Grundstück befindlichen Stoffe und Gegen-

stände einschließt, so kann dieser Dritte als Abfallerzeuger und -besitzer gelten175. 

Schließlich werden die Abfälle in Form von Abbruchmaterial, welches durch den Gebäu-

deabriss auf einem Grundstück entsteht, dem Auftraggeber zugerechnet. Dieser wird als 

Abfallerzeuger und meist auch als Abfallbesitzer für die ordnungsgemäße Entsorgung 

verantwortlich gemacht. Die Pflichterfüllung kann nicht durch privatrechtliche Verträge 

an Dritte übertragen werden und endet grundsätzlich nicht mit der Übergabe der Abfälle 

 
167 Vgl. Kropp in AbfallR 5/2015, Seite 228; OVG Berlin-Brandenburg 23.11.2006, 11 B 5.05, Rn. 20 ff. 
168 Vgl. Kropp ebd.; VG Ansbach 22.06.2006, AN 11 K 05.01428, Rn. 24. 
169 Vgl. Kropp ebd.; VG Arnsberg 07.12.2009, 14 K 868/09, Rn. 29 ff.  
170 Vgl. Kropp ebd. Seite 229; OVG NRW 10.08.2012, 20 A 222/10, Rn. 45.  
171 Vgl. Kropp ebd.   
172 Vgl. EuGH 03.10.2013, C-113/12, Rn. 51.  
173 Vgl. BVerWG 15.10.2014, 7 C 1/13, Rn. 22.  
174 Vgl. Kropp in AbfallR 5/2015, Seite 230.   
175 Vgl. ebd.; VG Arnsberg 07.12.2009, 14 K 868/09, Rn. 26 ff.    
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an ein Entsorgungsunternehmen. Das bedeutet, dass selbst bei dem Verlust des Abfall-

besitzes der Erzeuger solange verantwortlich ist, bis die ordnungsgemäße Entsorgung 

endgültig abgeschlossen ist.176 

 

6.5 Zuständigkeit und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde  

Fraglich ist, welche Behörde für die Beseitigung von Gebäuden zuständig ist.  

Nach § 57 I S. 2 SächsBO sind die unteren Bauaufsichtsbehörden für die Beseitigung 

von baulichen Anlagen grundsätzlich zuständig. Untere Bauaufsichtsbehörden sind da-

bei die Landkreise und Kreisfreien Städte gem. § 57 I S. 1 Nr. 1 SächsBO.177 Diese sind 

sachlich zuständig für den Abriss von Gebäuden. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich 

aus § 1 S. 1 SächsVwVfG i. V. m. § 3 I Nr. 1 VwVfG. Danach ist bei unbeweglichen 

Vermögen die Behörde zuständig, in deren Bezirk sich das Vermögen befindet. Die 

Landkreise und Kreisfreien Städte sind somit auch örtlich zuständig.178  

Grundsätzlich sind bauliche Anlagen, welche dauerhaft mit dem Grund und Boden ver-

bunden sind, aus dem Geltungsbereich des KrWG gem. § 2 II Nr. 10 KrWG ausgenom-

men. Zu klären ist, ob damit einhergehend die Anordnung und Überwachung der Ent-

sorgung von Abfällen, welche bei dem Abbruch von Bauwerken entstehen, der Bauauf-

sichtsbehörde obliegt.   

Bei der Beseitigung von baulichen Anlagen hat die Bauaufsichtsbehörde darüber zu wa-

chen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht an-

dere Behörden zuständig sind, vgl. § 58 II S. 1 SächsBO. Dafür kann die Bauaufsichts-

behörde gem. § 58 II S. 2 SächsBO die erforderlichen Maßnahmen treffen. Diese Ein-

griffsbefugnis gilt für alle Anlagen unabhängig davon, ob diese verfahrensfrei, genehmi-

gungsfrei oder genehmigungspflichtig sind, vgl. Nummer 58.2.3 VwVSächsBO. Ob ein 

Einschreiten der Behörde notwendig ist und welche Maßnahmen ausgewählt werden 

unterliegt dem pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörde im Rahmen ihres 

Entschließungs- und Auswahlermessens, § 40 VwVfG.179 

Hinsichtlich eines (Teil-)Abbruchs von Gebäuden ist dahingehend zu unterscheiden, ob 

die zuständige Bauaufsichtsbehörde den Gebäudeabriss angeordnet hat oder nicht. 

Denn grundsätzlich bedarf es für den Abbruch oder Teilabbruch von baulichen Anlagen 

keiner Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Die Aufzählung in den 

 
176 Vgl. Kropp in AbfallR 5/2015, Seite 232 f.  
177 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 57 SächsBO Rn. 1. 
178 Vgl. ebd. Rn. 11 ff. 
179 Vgl. ebd. § 58 SächsBO Rn. 4 ff., 11 ff.  
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Nummern eins bis drei des § 61 III S. 1 SächsBO enthält einen Katalog über die verfah-

rensfreie, vollständige Beseitigung.180 Bei allen anderen Vorhaben im Rahmen einer Be-

seitigung von Anlagen ist eine Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde mindestens einen 

Monat vor dem beabsichtigten Abbruch erforderlich, § 61 III S. 2 SächsBO. Dem ist ein 

Lageplan i. S. d. § 3 S. 1 DVOSächsBO beizufügen.181 Mit der Anzeige auf Beseitigung 

wird kein Verwaltungsverfahren nach dem Bauordnungsrecht eröffnet, vgl. Nummer 61.3 

VwVSächsBO. Die Bauaufsichtsbehörde hat allerdings eine Kopie der Anzeige an die 

betroffenen Fachbehörden wie bspw. die Abfallbehörde zuzusenden gem. Nummer 61.3 

VwVSächsBO.   

Anstatt der genehmigungsfreien Beseitigung kann die Bauaufsichtsbehörde auch den 

Abbruch oder Teilabbruch von Gebäuden anordnen. Dies geschieht grundsätzlich nach 

§ 80 S. 1 SächsBO, wenn bauliche Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften errichtet oder geändert werden und nicht auf andere Weise rechtmäßige 

Zustände hergestellt werden können.182 Allerdings ist ein Einschreiten der Bauaufsichts-

behörde auch dann notwendig, wenn sich mit der Zeit bei einem Gebäude eine Gefah-

rensituation einstellt, bspw. die Einsturzgefahr durch Baufälligkeit, vgl. Nr. 58.2.2 VwV-

SächsBO. Dann erfolgt ebenfalls eine Anordnung auf Beseitigung der baulichen Anlage 

durch die Generalklausel des § 58 II SächsBO, wonach die Bauaufsichtsbehörde dar-

über wacht, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden und dafür 

die erforderlichen Maßnahmen treffen kann, vgl. Nr. 58.2.2 S. 2 VwVSächsBO.   

Voraussetzung dafür ist das Vorliegen einer konkreten Gefahr, welche im Polizeirecht 

legaldefiniert ist, vgl. § 3 SächsPBG i. V. m. § 4 Nr. 3 Buchst. a) SächsPVDG183. Dabei 

impliziert die hinreichende Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens allerdings 

nicht die Gewissheit, dass wirklich ein Schaden eintritt184. Eine Beseitigung kommt ins-

besondere dann in Frage, wenn durch die baulichen Anlagen die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung wie bspw. Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen ge-

fährdet werden, vgl. § 3 S. 1 SächsBO. Diese Gefährdung darf auch bei dem Vorgang 

des Gebäudeabrisses nicht eintreten i. S. d. § 3 S. 2 SächsBO185. Eine Verletzung der 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist weiterhin gegeben, wenn die bauliche Anlage nicht 

standsicher gem. § 12 I SächsBO ist und dadurch eine Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung sowie für Nachbargrundstücke besteht. Unter Standsicherheit wird die 

Eigenschaft eines Bauwerks verstanden, der vorgesehenen Belastung standzuhalten, 

 
180 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 61 SächsBO Rn. 229 ff. 
181 Vgl. Sächsische Staatskanzlei 2022.  
182 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 61 SächsBO Rn. 234. 
183 Vgl. ebd. § 12 SächsBO Rn. 12 ff.; VG Magdeburg 07.10.2020, 4 B 331/20, Rn. 9; OVG LSA 
02.09.2014, 2 M 31/14, Rn. 7; OVG LSA 22.07.2013, 2 M 82/13, Rn. 8 ff.  
184 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme ebd.; VG Magdeburg ebd.; OVG NRW 20.02.2013, 2 A 239/12, Rn. 32.  
185 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme ebd. § 3 SächsBO Rn. 35, 36. 
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ohne einzustürzen.186 Damit werden vor allem Leben und Gesundheit von Menschen 

und Tieren geschützt. Zudem gilt es die Verkehrssicherheit i. S. d. § 16 SächsBO zu 

beachten. Diese unterscheidet sich hinsichtlich der inneren und äußeren Verkehrssi-

cherheit. Die innere Verkehrssicherheit bezieht sich auf die Sicherheit in der baulichen 

Anlage und den dazugehörigen Verkehrsflächen und die äußere Verkehrssicherheit auf 

die Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs durch das Gebäude, vgl. Nr. 16.1 VwV-

SächsBO. Die Verkehrssicherungspflicht ist zu wahren und Beeinträchtigungen gilt es 

zu vermeiden. Bei einem einsturzgefährdeten Gebäude sind die entsprechenden Maß-

nahmen hinsichtlich des Abbruchs der baulichen Anlage und der Sicherung dieser sowie 

des Grundstücks zu treffen. Ist die Gefahr gegeben, dass sich Personen auf einem frei 

zugänglichen Grundstück durch ein einsturzgefährdetes oder eingestürztes Gebäude 

verletzen können, so ist dies dringend zu sichern.187 Zu einer baulichen Anlage gehören 

zudem alle Teile, welche mit dieser verbunden sind oder daran hängen. Dazu zählen 

lose Gebäudeteile, wie bspw. eine Dachrinne, welche sich gelöst hat. Aufgrund der da-

von ausgehenden Gefahr sind diese befestigen oder zu entfernen.188   

Zusätzlich besteht für die Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit, einen (Teil-)Abbruch 

nach §§ 179, 177 BauGB anzuordnen. Hierbei kann der Eigentümer eines Grundstücks 

verpflichtet werden, dass eine bauliche Anlage ganz oder teilweise beseitigt wird, wenn 

diese Missstände oder Mängel nach § 177 II, III S. 1 BauGB aufweist, welche auch durch 

die Modernisierung oder Instandsetzung nicht behoben werden können, vgl. § 179 I S. 

1 Nr. 2 BauGB. Im Gegensatz zu den Vorschriften der SächsBO zielt die Beseitigungs-

anordnung nach dem BauGB auf städtebauliche Zwecke ab. Auf dieser Grundlage kön-

nen vor allem verwahrloste Gebäude beseitigt werden, soweit ein ernsthaftes entwick-

lungspolitisches Problem gegeben ist, welches der Innenentwicklung entgegensteht.189  

Letztlich ist die Bauaufsichtsbehörde für die Überwachung der Beseitigung einer bauli-

chen Anlage und die Veranlassung der Sicherung des Grundstücks zuständig, unabhän-

gig davon, ob der Abbruch eines Gebäudes durch diese angeordnet wurde oder nicht. 

 

6.6 Lösungsansätze für die Anordnung der Entsorgung von Abbruchmaterial 

Fraglich bleibt dennoch, ob die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 

bauliche Anlagen auch die ordnungsgemäße Entsorgung des entstandenen Abbruch-

materials bei einem Gebäudeabriss anordnen kann.  

 
186 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 12 SächsBO Rn. 1 ff; VG Magdeburg 07.10.2020, 4 B 331/20, 
Rn. 8. 
187 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme ebd. § 16 SächsBO Rn. 9. 
188 Vgl. Große Kreisstadt Pirna 2022.  
189 Vgl. Battis/Krautzberger/Löhr 2022, § 179 Rn. 2, 4. 
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Grundsätzlich obliegt die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen 

den Abfallbehörden. Bei dem Abbruch von Gebäuden fallen in Form des Abbruchmate-

rials Abfälle an. Für die baulichen Anlagen und deren Beseitigung ist die Bauaufsichts-

behörde zuständig. Sinnvoll wäre es demnach, wenn die Bauaufsichtsbehörden bei dem 

Abbruch von Gebäuden ebenfalls die ordnungsgemäße Entsorgung der daraus entste-

henden Abfälle veranlasst. Dieses Vorgehen wurde auch durch die Rechtsprechung be-

stätigt.190  

Im Vordergrund steht dabei die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben, welche bei 

dem Verbleib des Abbruchmaterials auf dem Grundstück entstehen können. Der Zu-

stand eines Grundstücks nach dem Abbruch würde dann gegen § 3 I SächsBO versto-

ßen, da eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzusehen ist. Durch 

den Teilabbruch von baulichen Anlagen oder den Verbleib des Bauschutts steigt die 

Verletzungsgefahr für Mensch und Tier, insbesondere wenn das Grundstück frei zu-

gänglich ist. Dies gilt es zu verhindern. Dabei ist es nicht von Relevanz, ob die Beseiti-

gung von Gebäuden im genehmigungsfreien Verfahren oder aufgrund einer Anordnung 

der Bauaufsichtsbehörde erfolgt. In beiden Fällen wacht die Bauaufsichtsbehörde über 

die Beseitigung von baulichen Anlagen gem. § 58 II SächsBO.191 Ebenfalls damit ver-

bunden ist die Entsorgung des durch den Gebäudeabbruch entstandenen Materials. 

Sollte das Abbruchmaterial auf dem Grundstück verbleiben, würde damit ein neuer 

rechtswidriger Zustand geschaffen werden. Dies ist untersagt.192 Da die Gebäudebesei-

tigung unter die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde fällt, ist diese sowie der Grund-

stückseigentümer dafür verantwortlich einen neuen ordnungswidrigen Zustand zu ver-

hindern. Dafür ist es notwendig das Abbruchmaterial zu entsorgen.  

Durch das BVerwG wurde klargestellt, dass die rechtlichen Regelungen zur Gefahren-

abwehr maßgebend sind, soweit diese vorrangig ist und es sich zufällig um Abfälle han-

delt. Dabei steht nicht zwingend die ordnungsgemäße Entsorgung im Vordergrund, son-

dern vielmehr die Gefahrenabwehr und –beseitigung, wobei auf die Regelungen des 

einschlägigen Ordnungsrechts, hier § 58 II SächsBO, zurückgegriffen wird. Im Rahmen 

der Annexkompetenz kann sich auf dieser Grundlage auch die Entsorgung von Stoffen 

oder Gegenständen zur Abwehr von ausgehenden Gefahren stützen. Ebenfalls wird dies 

damit begründet, dass durch die Gefahrenabwehr kein neuer rechtswidriger Zustand ge-

schaffen werden darf. Dementsprechend sind die Vorschriften des KrWG zu beachten, 

welche für die Entsorgung von Abfällen vorgesehen sind.193  

 
190 Vgl. VG Magdeburg 07.10.2020, 4 B 331/20, Rn. 22, 23; OVG LSA 22.07.2013, 2 M 82/13, Rn. 20. 
191 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 58 SächsBO Rn. 4 ff. 
192 Vgl. VG Magdeburg 07.10.2020, 4 B 331/20, Rn. 22 f.; OVG LSA 22.07.2013, 2 M 82/13, Rn. 20.  
193 Vgl. VG Magdeburg ebd. Rn. 23; BVerwG 18.10.1991, 7 C 2/91, Rn. 16, 17.  
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Letztlich hat die Rechtsprechung bereits festgelegt, dass die Bauaufsichtsbehörde mit 

der Beseitigung von baulichen Anlagen gleichzeitig die Entsorgung des daraus entstan-

denen Abbruchmaterials anordnen kann194. Hierbei handelt es sich um keine rechtliche 

Verpflichtung. Dennoch erscheint dieses Vorgehen sowohl im Verwaltungsverfahren als 

auch aus bauordnungsrechtlichen Gründen sinnvoll, wenn mit der Beseitigungsanord-

nung ebenfalls die ordnungsgemäße Entsorgung der Abbruchabfälle angeordnet wird. 

Dabei hat die Bauaufsichtsbehörde die Anforderungen für die Abfallentsorgung nach den 

Vorschriften des KrWG bei der Anordnung der Entsorgung des Abbruchmaterials zu be-

achten. Dem Adressaten, Abfallerzeuger oder –besitzer, darf dabei nichts auferlegt wer-

den, wozu er nicht auch nach dem KrWG verpflichtet wäre.195 Sollte der Anordnung zur 

Gebäudebeseitigung nicht nachgekommen werden, kann die Bauaufsichtsbehörde im 

Rahmen einer Ersatzvornahme, vgl. § 19 I, II Nr. 2 i. V. m. § 24 SächsVwVG, den Ab-

bruch des Gebäudes sowie die Entfernung des Abbruchmaterials vom Grundstück vor-

nehmen lassen. Die Kosten dieser Ersatzvornahme belaufen sich auf die Kosten für den 

Gebäudeabbruch als auch die Entsorgungskosten und sind von dem Adressaten des 

Bescheids zu tragen.196 Zudem wird empfohlen, dass die Bauaufsichtsbehörde in der 

Beseitigungsanordnung sowohl zur Abfallentsorgung als auch zur Vorlage der Entsor-

gungsbelege bzw. Verwertungsnachweise verpflichtet. Die Nachweise der Entsorgungs- 

und Verwertungsbelege kann auf Grundlage der §§ 47 III, 50 I KrWG, §§ 1 I, 3 NachwV 

i. V. m. § 16 II SächsKrWBodSchG gefordert werden.197 Nach der Einreichung der Nach-

weise sind diese an die zuständige Abfallbehörde zu übermitteln. 

Bei der Anordnung durch die Bauaufsichtsbehörde zur Gebäudebeseitigung verbunden 

mit der ordnungsgemäßen Entsorgung der daraus entstandenen Abfälle handelt es sich 

um keine rechtliche Pflicht. So besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Bauaufsichts-

behörde den Gebäudeabbruch anordnet und die zuständige Abfallbehörde über den Ab-

bruch informiert. Der Adressat wird auf ein abfallrechtliches Verfahren hingewiesen. An-

schließend würde die Abfallbehörde in ihrer Zuständigkeit die ordnungsgemäße Entsor-

gung der Abfälle anordnen198.   

  

 
194 Vgl. VG Magdeburg 07.10.2020, 4 B 331/20, Rn. 23; OVG LSA 22.07.2013, 2 M 82/13, Rn. 20; 
SächsOVG 20.08.2008, 1 B 186/07, Rn. 27 f.; OVG LSA 20.10.2004, 2 M 483/04, Rn. 5 ff. 
195 Vgl. BVerwG 18.10.1991, 7 C 2/91, Rn. 17.  
196 Vgl. SächsOVG 20.08.2008, 1 B 186/07, Rn. 27; OLG München 26.10.2006, 1 U 3778/06, Rn. 4.  
197 Siehe Anhang 6, Seite 5; Anhang 7, Seite 5.  
198 Siehe Anhang 6, 7.   
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7 Umgang mit Bodenaushub 

Während für Böden in situ und nicht ausgehobene, kontaminierte Böden der Anwen-

dungsbereich des KrWG gem. § 2 II Nr. 10 KrWG nicht eröffnet ist, gilt es nun den Um-

gang mit Bodenaushub näher zu beleuchten. Aufgrund bestehender Abgrenzungs-

schwierigkeiten im praktischen Verwaltungshandeln sind insbesondere die Schnittstel-

len zwischen dem Abfallrecht und Bodenschutzrecht zu untersuchen. Die Rechtsgebiete 

gelten parallel nebeneinander, wobei die speziellere Vorschrift vorrangig anzuwenden 

ist. In beiden Rechtsbereichen sind Bestimmungen zu finden, welche die Abgrenzung 

konkretisieren wie bspw. § 3 I Nr. 1, 2 BBodSchG und § 2 II Nr. 11 KrWG. Nachfolgend 

werden die Schnittstellen unter näherer Betrachtung der Ausnahmeregelung des § 2 II 

Nr. 11 KrWG beleuchtet.   

 

7.1 Praktische Probleme 

Eine Differenzierung der Rechtsgebiete des Abfall- und Bodenschutzrechts erwies sich 

vor allem im praktischen Umgang mit Bodenaushub als kompliziert.  

Deutlich wird dies, wenn es bspw. bei einem Bauvorhaben zu Bodenabtrag oder Bo-

denaushub kommt und eine Ablagerung auf dem Grundstück oder einem Drittgrundstück 

erfolgt199. Insbesondere, wenn ein anschließender Einbau in den Boden oder die Ver-

wendung für Bauzwecke nicht oder in nicht absehbarer Zeit vorgesehen ist. 

Hierbei stellt sich vor allem die Frage, hinsichtlich welches Rechtsgebietes dieser Sach-

verhalt zu werten ist. Fraglich ist demnach, ob es sich bei dem Bodenaushub um Abfall 

handelt und das Abfallrecht zur Anwendung kommt oder ob ausschließlich die Vorschrif-

ten des Bodenschutzrechts in Betracht kommen. Falls der Bodenaushub als Abfall an-

gesehen werden kann, ist zudem zu klären, ob die gesamte Ablagerung oder lediglich 

der Teil, der nicht mehr eingebaut werden soll, als Abfall gilt. Weiterhin ist es fraglich, 

inwieweit eine Unterscheidung zwischen der Ablagerung am Entnahmeort oder auf ei-

nem Drittgrundstück eine Rolle spielt.  

 

7.2 Begriffsbestimmungen der Ausnahmeregelung   

Im Gegensatz zu der Ausnahmeregelung des § 2 II Nr. 10 KrWG, welche Böden am 

Ursprungsort und nicht ausgehobene, kontaminierte Böden aus dem Anwendungsbe-

reich des KrWG ausschließt, ist für Bodenaushub ebenfalls dieser Geltungsbereich gem. 

§ 2 II Nr. 11 KrWG nicht eröffnet. Nach dieser Vorschrift wird nicht kontaminiertes Bo-

 
199 Siehe Anhang 8, 10. 
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denmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bauarbeiten ausge-

hoben werden und sichergestellt ist, dass diese in ihrem natürlichen Zustand an dem 

Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke verwendet werden, von dem An-

wendungsbereich des KrWG ausgenommen.200 Für die genauere Untersuchung des § 2 

II Nr. 11 KrWG sind zunächst deren Begriffsbestimmungen zu erläutern.   

Der Begriff des Bodens ist in § 2 I BBodSchG legaldefiniert. Dessen Funktionen gilt es 

nachhaltig zu sichern, wiederherzustellen und vor schädlichen Bodenveränderungen zu 

schützen, vgl. § 1 BBodSchG.201 Eine Legaldefinition des Bodenmaterials ist in § 2 Nr. 1 

BBodSchV zu finden. Dabei handelt es sich um Material aus Böden und deren Aus-

gangssubstraten einschließlich des Mutterbodens. Dieses wird im Zusammenhang mit 

Baumaßnahmen ausgehoben.202 Voraussetzung des Bodenmaterials i. S. d. § 2 II Nr. 

11 KrWG ist, dass dieses nicht kontaminiert ist. Hierbei handelt es sich um einen unbe-

stimmten Rechtsbegriff. Im Sinne des § 2 II Nr. 11 KrWG ist darunter natürliches Boden-

material zu verstehen, welches ausgehoben und innerhalb eines Grundstücks umgela-

gert wurde und keine organoleptischen Auffälligkeiten aufweist sowie nicht durch anth-

ropogene Einwirkungen beeinflusst wurde. Es kann von nicht kontaminiertem Boden 

ausgegangen werden, wenn bspw. nutzungsbezogene Prüfwerte nach BBodSchV oder 

die Zuordnungswerte, in diesem Fall Z 0, der Technischen Regel Boden der Bund/Län-

der-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) unterschritten werden. Eine Legaldefinition ist 

nicht vorhanden, weswegen meist der Umkehrschluss aus einer Bodenkontamination 

gezogen wird, vgl. Umkehrschluss aus Abschnitt 6.1.203 Andere natürlich vorkommende 

Materialien können u. a. Steine, Lehm und Ton sein204.  

Grundlegende Voraussetzung für die Nichtanwendung des KrWG i. S. d. § 2 II Nr. 11 

KrWG ist die Sicherstellung, dass die Materialien an dem Ort, an dem sie ausgehoben 

wurden, eine bautechnische Verwendung finden und in ihrem natürlichen Zustand ver-

bleiben205.  

Eine Verwendung für Bauzwecke liegt vor, wenn bspw. der Bodenaushub teilweise oder 

komplett wieder eingebaut wird. Dabei muss diese bautechnische Verwendung sicher-

gestellt sein. Dies kann durch eine glaubhafte Begründung geschehen oder bestenfalls 

durch Nachweise. Der natürliche Zustand des Bodenmaterials ist gegeben, sofern die-

ses nicht behandelt wird.206  

 
200 Vgl. BT-Drs. 17/6052, Seite 70; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 Rn. 35.  
201 Vgl. Oerder/Numberger/Schönfeld 1999, § 2 Rn 3 ff. 
202 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 108. 
203 Siehe Anhang 9, Seite 2. 
204 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 108. 
205 Vgl. ebd. Rn. 109. 
206 Vgl. Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 Rn. 35. 
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Bei dem Ort, an dem die Materialien ausgehoben wurden, handelt es sich um den Ent-

nahmeort, auch genannt als Anfallort207. Fraglich bleibt, wo sich dessen Grenzen befin-

den und wie dieser definiert werden kann.  

Eine einheitliche Definition, insbesondere im Hinblick auf die Reichweite und den damit 

verbundenen Grenzen, ist weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung vorhan-

den208. Aus diesem Grund gibt es unterschiedliche Auffassungen. Hierbei wird zwischen 

einem engen und weiten Verständnis unterschieden. Das enge Verständnis des Begrif-

fes zielt auf die unmittelbare, räumliche Nähe ab. Danach ist die Verwendung des Bo-

denaushubs auf diese Nähe zum Entnahmeort abzustellen.209 Bei der unmittelbar räum-

lichen Nähe handelt es sich wiederum um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher 

entsprechend dem Einzelfall auszulegen ist. Dagegen zielt das weite Begriffsverständnis 

auf einen Standort oder Bereich eines Sanierungsplans i. S. d. § 13 BBodSchG ab210. 

Darunter fällt auch eine andere Auffassung, nach der mehrere Grundstücke zusammen-

gefasst werden können, soweit diese eine ähnliche Bodennutzung/-beschaffenheit auf-

weisen211.  

Fraglich bleibt, ob der Bodenaushub und die bautechnische Weiterverwendung inner-

halb mehrerer Grundstücke, z. B. eines Industrieparks, von § 2 II Nr. 11 KrWG erfasst 

ist212. Für die Klärung des Begriffes der unmittelbaren räumlichen Nähe könnte analog 

ein entscheidendes Urteil des BGH herangezogen werden. Dieser Begriff war auch 

lange im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ungeklärt. Aus diesem Grund hat der 

BGH in diesem Urteil die Reichweite des Begriffes für Windenergieanlagen konkreti-

siert.213 In erster Linie geht es um eine enge und funktionale Nähebeziehung und weniger 

um Abstandsgrenzen. Dabei ist die unmittelbare räumliche Nähe vor allem gegeben, 

wenn sich Anlagen in demselben Windpark befinden und durch eine gemeinsame Net-

zinfrastruktur verbunden sind.214 Die Entscheidung der Vorinstanzen, welche u. a. den 

Begriff der unmittelbar räumlichen Nähe auf eine Entfernung von bis zu 500 Metern ab-

gestellt haben, wurde durch den BGH abgelehnt215.  

Im Hinblick auf die Grenzen des Anfallsortes i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG unter dem Blick-

winkel dieses Urteils kann festgehalten werden, dass die Reichweite des Entnahmeortes 

nach einer Einzelfallbetrachtung vorzunehmen ist. Nach dem engen Begriffsverständnis 

 
207 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 109; Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 2 
Rn. 35. 
208 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd.; Schink/Versteyl 2016, § 2 Rn. 53. 
209 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd.  
210 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer ebd.; Schink/Versteyl 2016 § 2 Rn. 53. 
211 Vgl. HLUG 2003, Seite 11.   
212 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 109. 
213 Vgl. BGH 14.07.2020, XIII ZR 12/19.  
214 Vgl. ebd. Rn. 26, 28 f. 
215 Vgl. ebd. Rn. 11, 26, 31.  
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unter der unmittelbaren räumlichen Nähe kann analog nicht auf bestimmte Entfernungen 

abgestellt werden. Nach der wörtlichen Auslegung des engen Verständnisses bezieht 

sich dieses vielmehr auf die Grenzen eines Grundstücks. Diese Auslegung findet bspw. 

in der Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Dresden Anwendung, wobei ein 

Grundstück aus mehreren Flurstücken bestehen kann, welche einem Träger unterlie-

gen.216 Hingegen kann nach dem weiten Begriffsverständnis auf einen Bereich abgestellt 

werden, welcher in einem Zusammenhang sowohl in technischer als auch in organisa-

torischer Hinsicht steht. In diesem Zusammenhang und in unmittelbarer, räumlicher 

Nähe stehen die Windenergieanlagen in einem Windpark.217 Dies kann analog sowie 

unter Anwendung des weiten Begriffsverständnisses des Entstehungsortes in einem In-

dustriepark angenommen werden. Bei einem Industriepark handelt es sich um eine 

räumlich zusammengefasste Ansiedlung von Industriebetrieben218. Dabei ist der Bereich 

durch einen Bebauungsplan festgesetzt. Die Unternehmen stehen durch ein Wertschöp-

fungsnetz in Zusammenhang und teilen sich z. B. die standortbezogenen Infrastruktur- 

und Dienstleistungen. Wird in diesem Bereich Boden ausgehoben und an einer anderen 

Stelle innerhalb des Industrieparks für Bauzwecke verwendet, so ist der Ausnahmetat-

bestand des § 2 II Nr. 11 KrWG erfüllt. Dann ist bei dem Bodenaushub nicht von Abfall 

auszugehen, soweit dieser nicht kontaminiert ist und die Weiterverwendung vorgesehen 

ist.  

Obwohl das Urteil nur den Begriff der unmittelbar räumlichen Nähe konkretisiert, kann 

die Begründung und Auslegung dieses Begriffes sowohl auf das enge als auch auf das 

weite Begriffsverständnis hinsichtlich der Grenzen des Entnahmeortes herangezogen 

werden. Schließlich kann der Bereich des Anfallsortes i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG sowohl 

auf die Grenzen eines Grundstücks als auch auf den Bereich von mehreren Grundstü-

cken bezogen werden, soweit ein nachvollziehbarer Zusammenhang, bspw. eine ähnli-

che Bodennutzung/-beschaffenheit, und wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den 

Grundstücken gegeben sind. Für eine einheitliche Auslegung bedarf es dennoch einer 

Konkretisierung des Begriffes durch die Literatur oder Rechtsprechung.  

 

7.3 Umgang mit Bodenaushub 

Fraglich ist, ab welchem Zeitpunkt Bodenaushub als Abfall einzuordnen ist. Zudem ist 

zu klären, ob der Bodenaushub auf einem Drittgrundstück zwischengelagert werden 

kann, bis dieser eine bautechnische Verwendung findet und wann die Abfalleigenschaft 

wieder endet.  

 
216 Siehe Anhang 9.   
217 Vgl. BGH 14.07.2020, XIII ZR 12/19, Rn. 26. 
218 Vgl. Neumair in Gabler Wirtschaftslexikon o. J.  
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7.3.1 Rechtliche Einordnung von Boden mit Beginn des Aushebens 

Wird nicht kontaminierter Boden ausgehoben, so kann dieser als Abfall gelten. Dafür 

darf nicht der Ausnahmetatbestand des § 2 II Nr. 11 KrWG erfüllt sein, sodass der An-

wendungsbereich des KrWG eröffnet ist. Weiterhin müsste Abfall i. S. d. § 3 I KrWG 

vorliegen. Unproblematisch ist, dass es sich bei dem ausgehobenen Boden um eine 

bewegliche Sache und damit um Stoffe oder Gegenstände handelt, vgl. § 3 I KrWG. 

Entscheidend für die Bestimmung, ob es sich um Abfall handelt, ist der Entledigungswille 

i. S. d. § 3 I KrWG. Dieser liegt vor, wenn nicht unmittelbar eine neue Zweckbestimmung 

gegeben ist. Wird auch an anderer Stelle keine Wiederverwendung für den Bodenaus-

hub gefunden oder ist nicht möglich, dann liegt ein Entledigungswille bzw. –zwang und 

damit Abfall vor. Hierbei wird auf den Zeitpunkt abgestellt. Bereits mit dem Entschluss 

den Boden auszuheben, ohne dass ein neuer Verwendungszweck unmittelbar an deren 

Stelle treten soll, könnte der Wille zur Entledigung i. S. d. § 3 III Nr. 2 KrWG gegeben 

sein. Spätestens mit dem tatsächlichen Aushub fällt Abfall an.219  

Bei dem Bodenaushub handelt es sich nicht um Abfall, soweit kein Entledigungswille 

gem. § 3 III KrWG gegeben ist oder der Ausnahmetatbestand des § 2 II Nr. 11 KrWG 

greift. Kein Entledigungswille liegt vor, wenn ein neuer Verwendungszweck unmittelbar 

an die Stelle tritt, vgl. § 3 III Nr. 2 KrWG. Beispielsweise kann dies die unmittelbare Ver-

wendung als Baumaterial auf einer anderen Baustelle sein. Zudem handelt es sich bei 

dem ausgehobenen Boden nicht um Abfall, wenn dieser in seinem natürlichen Zustand 

verbleibt und an dem Entnahmeort für Bauzwecke verwendet wird, vgl. § 2 II Nr. 11 

KrWG. Die neue bautechnische Verwendung impliziert einen neuen Verwendungs-

zweck. Dabei kann der Boden bspw. für Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen oder das 

Verfüllen von Arbeitsräumen auf dem gleichen Grundstück verwendet werden. Ist ein 

neuer Verwendungszweck gegeben, dann liegt kein Entledigungswille vor und es han-

delt sich folglich bei dem Bodenaushub nicht um Abfall i. S. d. § 3 I KrWG. Allerdings 

muss sichergestellt sein, dass eine bautechnische Weiterverwendung erfolgen wird. 

Zum Beispiel kann dies glaubhaft begründet oder durch vorhandene privatrechtliche Ver-

träge nachgewiesen werden. Dann kann auch eine vorübergehende Lagerung auf dem 

Grundstück erfolgen. Hierbei kommt es nicht darauf an, dass die Verwendung für Bau-

zwecke unmittelbar erfolgt, sondern vielmehr, ob diese sichergestellt und in einer abseh-

baren Zeit durchgeführt wird.220 

 

 
219 Vgl. LfU Bayern 2021, FAQ.  
220 Vgl. ebd.; siehe Anhang 9.  
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7.3.2 Umgang und Zwischenlagerung von Bodenaushub 

Zu klären ist, wie mit nicht kontaminiertem, ausgehobenem Boden umzugehen ist, wie 

lange der Bodenaushub zwischengelagert werden kann und ob dies auf einem Dritt-

grundstück erfolgen darf.  

Fällt Bodenaushub an, so ist dessen Verwendung abhängig von der Bodenart und den 

Schadstoffgehalten. Die oberste Bodenschicht, der sog. Mutterboden, ist i. S. d. § 202 

BauGB besonders schützenswert. Dieser ist als Mutterboden wieder zu verwenden. Un-

belasteter Unterboden kann dagegen bei Baumaßnahmen, z. B. bei der Verfüllung von 

Gruben, Verwendung finden.221 Das Einbringen von Bodenmaterial, Baggergut, aber 

auch von Abfällen wie bspw. Bioabfälle, in die durchwurzelbare Bodenschicht erfolgt un-

ter Beachtung des § 6 BBodSchG i. V. m. § 12 BBodSchV. Die durchwurzelbare Boden-

schicht ist die Schicht, welche von Pflanzenwurzeln durchdrungen werden kann und um-

fasst den Mutterboden und Teile des Unterbodens222. Beispiele für das Einbringen in 

diese Schicht sind u. a. die Herstellung von Gärten, Grünflächen, Rasensportanlagen 

oder die Verwertung von ausgehobenem Boden auf landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen223. Nicht unter die Regelung des § 12 BBodSchV fällt ausgehobenes Bodenmate-

rial, welches auf einem Grundstück anfällt und auf diesem zu Bauzwecken wiederver-

wendet werden soll224. 

Ist eine bautechnische Verwendung sichergestellt, so kann das ausgehobene, nicht kon-

taminierte Bodenmaterial solange auf dem Grundstück verbleiben, bis die Baumaßnah-

men abgeschlossen sind. Dabei wird grundsätzlich wieder auf den Entnahmeort, i. d. R. 

ein Grundstück, abgestellt225. Jedoch müssen baurechtliche Vorschriften beachtet wer-

den. Bei Aufschüttungen handelt es sich um bauliche Anlagen i. S. d. § 2 I S. 3 Nr. 1 

SächsBO. Gem. § 61 I Nr. 9 SächsBO sind diese mit einer Höhe bis zu 2 m und eine 

Grundfläche bis zu 30 m2 oder im Außenbereich bis zu 300 m2 verfahrensfrei. Hierbei 

entbindet die Genehmigungsfreiheit jedoch nicht von der Einhaltung der öffentlich-recht-

lichen Vorschriften i. S. d. § 59 II SächsBO. Bei einer Überschreitung ist eine Baugeneh-

migung i. S. d. § 59 I SächsBO erforderlich.226 Für die Zwischenlagerung bis zu der un-

mittelbaren bautechnischen Verwendung ist keine immissionsschutzrechtliche Geneh-

migung erforderlich227.  

 
221 Vgl. LfU Bayern 2021, FAQ.  
222 Vgl. HLUG 2003, Seite 7.  
223 Vgl. ebd. Seite 8; LABO 2002, Seite 5. 
224 Vgl. HLUG ebd. Seite 11.   
225 Siehe Anhang 9.  
226 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 61 SächsBO Rn. 117 ff. 
227 Vgl. LfU Bayern 2021, FAQ. 
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Bei dem ausgehobenen Boden handelt es sich um Abfall, soweit ein Entledigungswille 

vorliegt oder der Entledigungszwang bspw. aufgrund des Schadstoffgehalts erforderlich 

ist. Eine Zwischenlagerung ist unter Beachtung immissionsschutzrechtlicher Vorschrif-

ten möglich. Bei dem Abfall in Form von Bodenaushub ist eine Zwischenlagerung unter 

einem Jahr ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung möglich, soweit diese unter 

100 Tonnen bei nicht gefährlichen Abfällen und unter 30 Tonnen bei gefährlichen Abfäl-

len beträgt. Dennoch kann, wie bereits weiter oben beschrieben, eine Genehmigung der 

Bauaufsichtsbehörde erforderlich sein. Werden diese Mengenangaben überschritten, ist 

eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung ex ante erforderlich, vgl. Nummer 

8.12.1.2, 8.12.2 Anlage 1 4. BImSchV i. V. m. § 1 I 4. BImSchV.228 In diesem Fall handelt 

es sich um einen Anlagenbetrieb, wobei die Genehmigung der Immissionsschutzbe-

hörde grundlegende Voraussetzung für die Lagerung des Materials ist, § 4 I BImSchG.229 

Zudem umfasst diese Genehmigung die meisten anderen öffentlich-rechtlichen Zulas-

sungen. Beispielsweise werden in diesem Verfahren baurechtliche Anforderungen mit-

geprüft, wodurch keine zusätzliche Baugenehmigung notwendig ist.230 Wird die Geneh-

migung durch die Immissionsschutzbehörde erteilt, kann das Material zwischengelagert 

werden und ein abfallrechtliches Verfahren ist nicht erforderlich. Zu beachten gilt es wei-

terhin, dass bei einer Zwischenlagerung unterschiedliche Abfälle nicht vermischt werden 

dürfen, soweit diese getrennt anfallen.  

 
228 Vgl. Regierungspräsidium Gießen o. J.  
229 Vgl. Jarass 2020, § 4 Rn. 2, 14. 
230 Vgl. Regierungspräsidium Darmstadt 2017. 
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Abbildung 7 - 1:  Lagerung von Abfällen nach BImSchG231 

 

7.3.3 Ende der Abfalleigenschaft bei Bodenaushub 

Schließlich ist zu untersuchen, wie der Abfall in Form des ausgehobenen Bodens ord-

nungsgemäß entsorgt werden kann. Voraussetzung das Abfall vorliegt ist, dass die Ab-

falleigenschaft noch nicht beendet ist. Diese endet einerseits, wenn der Entledigungs-

wille wegfällt und damit eine unmittelbare Verwendung gem. § 3 III Nr. 2 KrWG erfolgt 

oder eine Verwendung für Bauzwecke i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG stattfindet. Andererseits 

liegt kein Abfall mehr vor, wenn der Stoff oder Gegenstand ein Recycling oder anderes 

Verwertungsverfahren durchlaufen hat und die Voraussetzungen des § 5 I KrWG gege-

ben sind.   

Handelt es sich um Abfall, dann ist die Abfallhierarchie gem. § 6 KrWG einzuhalten, vgl. 

Abschnitt 3.2.1. Insbesondere gilt es das Vermeidungsgebot zu beachten. Dies findet 

 
231 TLUBN 29.05.2013, Seite 2. 
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bereits in der Planungsphase eines Bauvorhabens Berücksichtigung.232 Danach ist Bo-

den als Abfall zu vermeiden und nur so viel Boden auszuheben, wie es als notwendig 

erscheint. Vor allem sind die Eingriffe in den Boden so gering wie möglich zu halten.233 

Ebenfalls ist sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorge-

rufen werden, vgl. § 4 BBodSchG.  

Ist der Aushub von Boden unvermeidlich, so kann eine Verwertung gem. § 7 KrWG in 

Betracht kommen. Hierbei gibt es unterschiedliche Verwertungswege, wobei der Haupt-

zweck immer in der Nutzung des Abfalls liegt. Der Boden kann aufbereitet werden, wobei 

nicht-kontaminierter Boden in bspw. Kiese und Sande getrennt wird, sodass später eine 

Verwendung als recycelte Baustoffe erfolgen kann. Eine Behandlung erfolgt bei konta-

minierten Böden z. B. durch Waschung. Für die Verwertung gibt es viele Möglichkeiten. 

Beispielsweise kann Humusboden in Kompostieranlagen, Mutterboden auf landwirt-

schaftlich genutzten Flächen, ausgehobener Boden in technischen Bauwerken oder zum 

Verfüllen in Gruben, Brüchen oder Tagebauen verwertet werden.234 Subsidiär zur Ver-

wertung erfolgt schließlich die Abfallbeseitigung auf einer Deponie i. S. d. § 15 KrWG. 

Nach § 47 VI KrWG prüft die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Überwachungsbe-

fugnis, ob die Abfalleigenschaft beendet ist.235  

 

Abbildung 7 - 2:  Möglichkeiten der Vermeidung und Entsorgung von Bo-

 denaushub236 

 

 
232 Vgl. LfU Bayern 2021, FAQ; LfU Bayern 2021.   
233 Vgl. Stadt Aschaffenburg o. J.  
234 Vgl. LfU Bayern 2021.  
235 Vgl. LfU Bayern 2021, FAQ.  
236 LfU Bayern 2021. 
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7.4 Zwischenfazit 

Schließlich ist der Umgang mit nicht kontaminiertem, ausgehobenem Boden und die be-

hördliche Zuständigkeit von mehreren Faktoren abhängig. Maßgebend für die Einord-

nung des Bodenaushubs ist die Ausnahmeregelung des § 2 II Nr. 11 KrWG.  

Grundsätzlich gilt es Boden als Abfall zu vermeiden und den erforderlichen Bodenaus-

hub auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Von besonderer Bedeutung sind dabei die 

Vorschriften des §§ 4, 7 BBodSchG. Danach erfordert es ein vorsorgliches Verhalten, 

dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Die zuständige Bo-

denschutzbehörde wird auf Grundlage des § 10 I BBodSchG ermächtigt die notwendigen 

Maßnahmen wie bspw. eine Untersuchung des Bodens auf Schadstoffe zu treffen. Die 

sachliche und örtliche Zuständigkeit richtet sich dabei nach §§ 20 I, 19 I Nr. 3 Sächs-

KrWBodSchG, § 1 S. 1 SächsVwVfG i. V. m. § 3 I Nr. 1 VwVfG. Danach sind die Land-

kreise und Kreisfreien Städte als untere Bodenschutzbehörden zuständig, vgl. Abschnitt 

3.2.2.237    

Wird Boden ausgehoben, wobei kein Entledigungswille vorliegt und welcher an dem Ent-

nahmeort für Bauzwecke verwendet werden soll, dann liegt kein Abfall i. S. d. § 3 I KrWG 

vor. Bei dem Begriff des Anfallortes i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG handelt es sich um einen 

unbestimmten Rechtsbegriff. Entsprechend der Wortauslegung beziehen sich die Gren-

zen grundsätzlich auf ein Grundstück, welches mehrere Flurstücke beinhalten kann, wo-

bei auch andere Auslegungen möglich sind.238 Aus diesem Grund ist eine Konkretisie-

rung des Begriffes hinsichtlich der Reichweite durch die Literatur oder Rechtsprechung 

erforderlich. Die Überwachung der Verwendung für Bauzwecke fällt in die Zuständigkeit 

der Bauaufsichtsbehörde. Wird der Bodenaushub bis zur bautechnischen Verwendung 

zwischengelagert, so können bauaufsichtsrechtliche Genehmigungen erforderlich wer-

den.  

Ist ein Entledigungswille anzunehmen, wobei eine unmittelbare Verwendung oder ein 

Bauzweck nicht gegeben ist, so wird der Bodenaushub zu Abfall unabhängig davon, ob 

dieser am Ursprungsort lagert oder nicht. Bei einer Zwischenlagerung sind bauaufsichts-

rechtliche und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen zu beachten. Hierbei ist die 

Abfallhierarchie gem. § 6 KrWG einzuhalten. Die Anordnung für die ordnungsgemäße 

Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von ausgehobenem Boden obliegt der zuständi-

gen Abfallbehörde gem. § 62 KrWG239.  

 
237 Siehe Anhang 10, Seite 3. 
238 Vgl. Beckmann in Landmann/Rohmer 2021, § 2 KrWG Rn. 109; Schink/Versteyl 2016 § 2 Rn. 53; siehe 
Anhang 9. 
239 Vgl. Schink/Versteyl ebd. § 62 Rn. 16 ff.  
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Grundsätzlich wird der Sachverhalt durch eine Behörde bspw. durch Bürgerhinweise 

oder laufende Kontrollen festgestellt. Insbesondere bei dem Umgang mit Bodenaushub 

können unterschiedliche Rechtsbereiche betroffen sein. Aus diesem Grund hat die Be-

hörde, welche zuerst Kenntnis über den Sachverhalt erlangt hat und wo die Vermutung 

besteht, dass dieser Sachverhalt auch in die Anwendungsbereiche anderer Rechtsge-

biete fällt, die zuständigen anderen Fachbehörden darüber zu informieren. Dies erfordert 

eine sehr gute innerbehördliche Zusammenarbeit. 
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8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für das behördliche 

Handeln  

Auf Grundlage der erzielten Erkenntnisse werden schließlich Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen für das behördliche Handeln gegeben. Hierbei sind die Abgrenzungs-

schwierigkeiten der einzelnen Rechtsgebiete und die damit verbundene behördliche Zu-

ständigkeit im praktischen Verwaltungshandeln von mehreren Faktoren abhängig. Zu 

beachten ist, dass grundsätzlich vor jeder Anordnung eine Anhörung zu erfolgen hat, 

vgl. § 28 VwVfG. 

Bei dem Umgang mit den in Gewässer eingebrachten Stoffen und Gegenständen, un-

abhängig davon, ob es sich um die natürliche Ansammlung von Stoffen oder den wider-

rechtlichen Eintrag von Abfällen handelt, ordnet zunächst die zuständige Wasserbe-

hörde die Entfernung dieser Stoffe aus dem Gewässer auf Grundlage des Wasserrechts 

an. Diese Entfernung obliegt dem Gewässerunterhaltungspflichtigen im Rahmen der Un-

terhaltungslast, vgl. § 31 III SächsWG i. V. m. § 42 I Nr. 1 WHG.240 Zu empfehlen ist, 

dass die Anordnung zur Entfernung gleichzeitig den Hinweis auf die ordnungsgemäße 

Entsorgung nach dem KrWG beinhaltet241. Zudem wird geraten, dass mit dem Hinweis 

auf die Entsorgung auch der Verweis zur Einreichung entsprechender Entsorgungs- 

oder Verwertungsnachweise i. S. d. §§ 47 III, 50 I KrWG, §§ 1 I, 3 NachwV i. V. m. § 16 II 

SächsKrWBodSchG erfolgt. Anschließend sind diese Nachweise von der Wasserbe-

hörde an die zuständige Abfallbehörde weiterzuleiten. Bei diesem Vorgang handelt es 

sich um die praktikabelste Lösung mit dem geringsten Verwaltungsaufwand. Insbeson-

dere bei einem niedrigen Beseitigungsaufwand und geringen Entsorgungskosten für den 

Gewässerunterhaltungspflichtigen ist dieses Vorgehen zu empfehlen.  

Wird in der Anordnung durch die Wasserbehörde nicht auf die ordnungsgemäße Entsor-

gung hingewiesen oder wird dieser durch den Pflichtigen nicht nachgekommen, dann 

besteht für die Wasserbehörde die Pflicht, die zuständige Abfallbehörde über den Sach-

verhalt zu informieren. In diesem Fall werden die Maßnahmen getrennt voneinander und 

durch zwei Rechtsgebiete angeordnet. Hierbei würde gegenüber dem Gewässerunter-

haltungspflichtigen die Entfernung aus dem Gewässer durch die Wasserbehörde auf 

Grundlage des § 31 III SächsWG i. V. m. § 42 I Nr. 1 WHG und gegenüber dem Abfall-

besitzer oder –erzeuger die ordnungsgemäße Entsorgung durch die Abfallbehörde nach 

§ 62 KrWG angeordnet werden.242 Dieses Vorgehen ist das rechtlich Sicherste und vor 

 
240 Vgl. Czychowski/Reinhardt 2014, § 42 Rn. 8; Dallhammer/Dammert/Faßbender 2019, § 31 Rn. 8, 14; 
Zeppernick/Habel 2004, § 69 Rn. 6. 
241 Siehe Anhang 2, 3.  
242 Siehe Anhang 2, 4. 
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allem zu empfehlen, wenn es sich um kostenintensivere Maßnahmen handelt oder der 

Gewässerunterhaltungspflichtige nicht gewillt ist, die Stoffe ordnungsgemäß zu entsor-

gen. Allerdings erfordert dies einen deutlichen Verwaltungsmehraufwand sowie die Not-

wendigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen den Behörden, vor allem hinsichtlich 

des Informationsaustausches.  

Eine konkretere Handhabung für die Behörden liegt bei dem Umgang mit Abbruchmate-

rial bei Gebäudeabbrüchen vor. Die Überwachung von baulichen Anlagen sowie deren 

Sicherung fällt in die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden, vgl. § 58 II SächsBO243. 

Durch die Rechtsprechung wurde bereits festgelegt, dass die Bauaufsichtsbehörde mit 

der Beseitigung von Gebäuden gleichzeitig die Entsorgung der daraus entstehenden 

Abfälle anordnen kann244. Insbesondere ist es untersagt einen neuen rechtswidrigen Zu-

stand zu schaffen245. Dieser würde entstehen, wenn der Bauschutt auf dem Grundstück 

verbleibt. Aus diesem Grund muss das angefallene Material bei einem Gebäudeabbruch 

entsorgt werden. Es wird empfohlen, dass die Beseitigungsanordnung die Pflicht zur 

Abfallentsorgung gem. § 62 KrWG und die Einreichung der Entsorgungsbelege oder 

Verwertungsnachweise nach §§ 47 III, 50 I KrWG, §§ 1 I, 3 NachwV i. V. m. § 16 II 

SächsKrWBodSchG beinhaltet. Werden die entsprechenden Nachweise bei der Bauauf-

sichtsbehörde eingereicht sind diese an die zuständige Abfallbehörde zu übermitteln. 

Wird die Entsorgung nicht durch die Bauaufsichtsbehörde angeordnet ist diese verpflich-

tet, die Abfallbehörde über den Sachverhalt zu informieren. Infolgedessen ordnet die 

zuständige Abfallbehörde gegenüber dem Abfallbesitzer oder –erzeuger die ordnungs-

gemäße Entsorgung nach § 62 KrWG an246.  

Der Umgang mit nicht kontaminierten Bodenaushub ist von verschiedenen Faktoren ab-

hängig. Insbesondere können hier verschiedene behördliche Zuständigkeiten in Betracht 

kommen. Die Bodenschutzbehörde ist dabei für den Schutz des Bodens sowie die Über-

wachung und Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen zuständig. Wird Boden 

ausgehoben und zunächst als Haufwerk zwischengelagert, kann eine bauaufsichtsrecht-

liche Genehmigung nach § 59 I SächsBO erforderlich werden, soweit keine Genehmi-

gungsfreiheit nach § 61 I Nr. 9 SächsBO vorliegt247. Zusätzlich kann eine immissions-

schutzrechtliche Genehmigung nach Nummer 8.12.1.2, 8.12.2 Anlage 1 4. BImSchV i. 

V. m. § 1 I 4. BImSchV, § 4 BImSchG notwendig werden, wenn es sich bei dem Haufwerk 

um Abfall i. S. d. § 3 I KrWG handelt248. Soll der Bodenaushub allerdings für Bauzwecke 

 
243 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 58 SächsBO Rn. 4 ff. 
244 Vgl. VG Magdeburg 07.10.2020, 4 B 331/20, Rn. 23; OVG LSA 22.07.2013, 2 M 82/13, Rn. 20; 
SächsOVG 20.08.2008, 1 B 186/07, Rn. 28; OVG LSA 20.10.2004, 2 M 483/04, Rn. 5 ff. 
245 Vgl. VG Magdeburg ebd. Rn. 22 f.; OVG LSA 22.07.2013 ebd. 
246 Siehe Anhang 6, 7.  
247 Vgl. Jäde/Dirnberger/Böhme 2021, § 61 SächsBO Rn. 117 ff. 
248 Vgl. Jarass 2020, § 4 Rn. 2, 14. 
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an dem Entnahmeort verwendet werden, dann handelt es sich nicht um Abfall und die 

Bauaufsichtsbehörde ist im Rahmen ihrer Überwachung von baulichen Anlagen zustän-

dig. Schließlich handelt es sich bei dem Bodenaushub um Abfall, soweit ein Entledi-

gungswille vorhanden ist und eine Verwendung für Bauzwecke nicht gewollt oder nicht 

möglich erscheint. Dann ist die ordnungsgemäße Entsorgung des Bodenaushubes nach 

§ 62 KrWG von der zuständigen Abfallbehörde anzuordnen249. Bei dem Umgang mit 

Bodenaushub gibt es keinen Regelfall wobei gesagt werden kann, welche Behörde in 

jedem Fall zuständig ist. Vielmehr ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig. Deswegen 

ist es in diesem Zusammenhang besonders empfehlenswert und wichtig, dass die Be-

hörde, welche den Sachverhalt feststellt und die Vermutung hat, dass dieser in den An-

wendungsbereich von anderen Rechtsgebieten fallen könnte, eine Information an die 

eventuell zu beteiligenden Fachbehörden gibt. Aufgrund der möglichen Beteiligung von 

mehreren Behörden ist die behördliche Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei jeder Entsorgung von Abfällen die Abfall-

hierarchie gem. § 6 KrWG zu beachten ist. Danach sind Abfälle zunächst zu vermeiden, 

falls dies nicht möglich ist zu verwerten und als letzten Schritt zu beseitigen. Mit dem 

Hinweis oder der Anordnung zur Entsorgung von Abfällen ist es empfehlenswert, die 

entsprechenden Entsorgungs- bzw. Verwertungsnachweise gleichzeitig einzufordern. 

Diese sind der Abfallbehörde zu übermitteln, welche die Nachweise in einem Register 

erfasst. Zudem haben die behördliche Zusammenarbeit und Informationsweitergabe ei-

nen sehr hohen Stellenwert. Insbesondere ist dies wichtig, sobald ein Sachverhalt meh-

rere Rechtsgebiete umfasst und dadurch verschiedene Fachbehörden beteiligt sind. Es 

wird empfohlen, als feststellende Behörde eine andere Fachbehörde über einen Sach-

stand zu informieren, soweit dieser in den Geltungsbereich der anderen Behörde fallen 

könnte. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass es keine eindeutige und einheitliche Lö-

sung für die Trennung der Anwendungsbereiche im Hinblick auf die Ausnahmetatbe-

stände des § 2 II Nr. 9, 10, 11 KrWG gibt. In jedem Fall ist weiterhin eine Einzelfallbe-

trachtung und –entscheidung erforderlich. Vor allem wird diese notwendig, da es sich 

bei fast allen Ermächtigungsgrundlagen um eine Ermessensvorschrift handelt. Trotz der 

erzielten Erkenntnisse und dem Versuch, die Anwendungsbereiche zu trennen und eine 

Empfehlung für das behördliche Handeln zu geben, wird es für dringend notwendig ge-

halten, dass sowohl Rechtsprechung als auch Literatur die bestehenden Gesetzeskon-

kurrenzen beseitigen. Bei der Entsorgung von Abbruchmaterial ist dies bereits gesche-

 
249 Vgl. Versteyl/Mann/Schomerus 2012, § 62 Rn. 1; siehe Anhang 10. 
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hen. Eine solche Konkretisierung ist bei dem Umgang mit in Wasser eingebrachten Stof-

fen und Gegenständen sowie bei dem Umgang mit Bodenaushub erforderlich. Zudem 

ist eine konkrete Auslegung und Klärung des Begriffes des Entnahme- bzw. Anfallortes 

sowie von nicht kontaminierten Bodenmaterial i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG notwendig. 

Unbestimmte Rechtsbegriffe dieser Art sollten durch den Gesetzgeber vermieden wer-

den.  

Die Beseitigung von Gesetzeskonkurrenzen durch den Gesetzgeber und die Vermei-

dung von damit einhergehenden Unklarheiten in der Verwaltungspraxis ist der Schlüssel 

für das klar abgrenzbare sowie effektive und effiziente behördliche Verwaltungshandeln.  
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Kernsätze 

1. Bei dem Umgang mit in Gewässer eingebrachten Stoffen und Gegenständen wird 

empfohlen, dass die zuständige Wasserbehörde im Rahmen der Unterhaltungs-

pflicht bei der Anordnung zur Entfernung der Stoffe aus dem Gewässer ebenfalls auf 

die ordnungsgemäße Entsorgung im Sinne des KrWG hinweist. Wird diesem Hinweis 

nicht nachgekommen, ist die ordnungsgemäße Entsorgung durch die zuständige Ab-

fallbehörde anzuordnen.  

2. Die Bauaufsichtsbehörde kann mit der Beseitigung von Gebäuden gleichzeitig die 

Entsorgung der daraus entstandenen Abfälle anordnen. Andernfalls wird die ord-

nungsgemäße Entsorgung durch die zuständige Abfallbehörde angeordnet.  

3. Soweit es sich bei nicht kontaminierten Bodenaushub um Abfall handelt, ist die zu-

ständige Abfallbehörde für die Anordnung der ordnungsgemäßen Entsorgung zu-

ständig.  

4. In jedem Fall ist eine Einzelfallbetrachtung und –entscheidung erforderlich, da es 

sich bei allen Ermächtigungsgrundlagen um Ermessensvorschriften handelt. Insbe-

sondere ist bei jeder Entsorgung von Abfällen die Abfallhierarchie im Sinne des § 6 

KrWG zu beachten.  

5. Mit der Anordnung oder dem Hinweis zur ordnungsgemäßen Entsorgung sollte eben-

falls die Einreichung entsprechender Entsorgungs- oder Verwertungsnachweise ge-

fordert werden.   

6. Fällt ein Sachverhalt in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde, so ist im 

Rahmen der innerbehördlichen Zusammenarbeit eine Information an die jeweilige 

Fachbehörde zu geben.  
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Anhang 1: Widerrechtlicher Eintrag von Stoffen und Gegenständen in Gewässer  

 

Widerrechtlicher Eintrag von Altreifen in einen Fluss  

Quelle: Landratsamt Bautzen, Umwelt- und Forstamt, Sachgebiet Untere Wasserbe- 
 hörde 

Widerrechtliche Abfallablagerung in und an einer Quelle  

Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt, Abteilung Immissionsschutz- und Ab- 
 fallbehörde 
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Anhang 2: Protokoll zum Telefonat mit Herrn Geyer – Landkreis Bautzen  

 

  

Telefonat am 14.02.2022, 09:30 Uhr – Herr Geyer – Sachgebietsleiter des SG Untere 

Wasserbehörde im Landkreis Bautzen 

 

PROTOKOLL 

 

Wie gehen Sie mit den in Gewässer eingelagerten oder eingeleiteten Stoffen um?  

• Erlass eines Bescheides im Rahmen der Gewässeraufsicht nach § 100 WHG  

• Bescheid ist an den Verursacher adressiert, falls dieser nicht vorhanden ist an 

den Gewässerunterhaltungspflichtigen 

 

Wird der Gewässerunterhaltungspflichtige im Rahmen seiner Unterhaltungspflicht für die 

Entfernung und Entsorgung verantwortlich gemacht?  

• Ja, in der Anordnung im Rahmen der Gewässeraufsicht erfolgt ein Hinweis auf 

die ordnungsgemäße Entsorgung nach dem Abfallrecht  

• bisher war in den meisten Fällen die Landestalsperrenverwaltung für die 

Gewässerunterhaltung verantwortlich, dabei genügte die Vereinbarung zur 

Entsorgung und Überlassung  

 

Würden Sie die Entsorgung von Stoffen als Wasserbehörde anordnen, wenn sich der 

Adressat unwillig zeigt, die Stoffe ordnungsgemäß zu entsorgen? 

• dieser Fall trat bisher noch nicht auf, da die Gewässerunterhaltungspflichtigen 

bereit waren, die Stoffe auch ordnungsgemäß zu entsorgen  

• im Streitfall würden zwei Bescheide ergehen 

• die Anordnung zur ordnungsgemäßen Entsorgung nach dem KrWG müsste dann 

durch die Abfallbehörde erfolgen  

 

Unterscheiden Sie zwischen der natürlichen Ansammlung von Stoffen oder 

widerrechtlich abgelagerten Abfällen im Gewässer? 

• Nein, beide Varianten unterliegen der Gewässerunterhaltungspflicht  

 

Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Stoffe in einem Gewässer abgelagert wurden?  

• Ablagerung von alten Reifen in einem Gewässer 

• Erlass einer Anordnung im Rahmen der Gewässeraufsicht zur Entfernung der 

Reifen aus dem Gewässer gegenüber dem Unterhaltungspflichtigen, mit dem 

Hinweis auf die ordnungsgemäße Entsorgung nach dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz 

• es handelte sich um ein Gewässer erster Ordnung 

• die Landestalsperrenverwaltung hat die Reifen aus dem Gewässer geholt, an 

einen gewässernahen Platz abgelagert und dem öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger überlassen  
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Anhang 3: Protokoll zum Telefonat mit Frau Hahn – Landkreis Leipzig 

 

  

  

Telefonat am 14.02.2022, 10:15 Uhr – Frau Hahn – Sachgebietsleiterin des SG 

Wasser/Abwasser im Landkreis Leipzig 

 

PROTOKOLL 

 

Wie gehen Sie mit den in Gewässer eingelagerten oder eingeleiteten Stoffen um?  

• Bedingungen für die Gewässerunterhaltung müssen erfüllt sein 

• hat der Gewässerunterhaltungspflichtige die Verfügungsgewalt  

• dann Anordnung im Rahmen der Gewässerunterhaltung  

 

Wird der Gewässerunterhaltungspflichtige im Rahmen seiner Unterhaltungspflicht für 

die Entfernung und Entsorgung verantwortlich gemacht?  

• Ja 

• der Unterhaltungspflichtige soll sowohl die Stoffe aus dem Gewässer sowohl 

entfernen als auch entsorgen   

• erfolgt meistens durch eine mündliche Anordnung, da eine schnelle Handlung 

notwendig ist  

 

Würden Sie die Entsorgung von Stoffen als Wasserbehörde anordnen, wenn sich der 

Adressat unwillig zeigt, die Stoffe ordnungsgemäß zu entsorgen? 

• in der schriftlichen Anordnung würde der Hinweis auf die ordnungsgemäße 

Entsorgung enthalten sein  

 

Unterscheiden Sie zwischen der natürlichen Ansammlung von Stoffen oder 

widerrechtlich abgelagerten Abfällen im Gewässer? 

• es wird immer geschaut, was der Gewässerunterhaltung unterliegt 

• bspw. kann ein umgestürzter Baum im Gewässer bleiben, solange er den 

Gewässerfluss nicht stört 

 

Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Stoffe in einem Gewässer abgelagert wurden?  

• Ablagerung von einem Fass im Gewässer  

• der Gewässerunterhaltung unterliegt, dieses Fass zu entfernen  

• Abfluss muss gewährleistet werden und schädliche Stoffe dürfen nicht ins 

Gewässer gelangen  

• aufgrund der Dringlichkeit, weil das Fass auslaufen kann, wurde eine mündliche 

Anordnung zur Entfernung und Entsorgung der Stoffe aus dem Gewässer 

erlassen  

• eine schriftliche Anordnung hätte den Hinweis auf die ordnungsgemäße 

Entsorgung enthalten 

• derjenige, der die Verfügungsgewalt über den Abfall hat, soll diesen gleichzeitig 

entfernen und entsorgen  
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Anhang 4: Protokoll zum Telefonat mit Herrn Hiller – Landkreis Sächsische  
 Schweiz-Osterzgebirge  

 
 

  

Telefonat am 07.03.2022, 10:30 Uhr – Herr Hiller – Referat Abfall/Boden/Altlasten, 

Umweltamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

 

PROTOKOLL 

 

Wie wird bei Ihnen der Umgang mit in Gewässer eingelagerten Stoffen und 

Gegenständen gehandhabt?  

• grundsätzlich unterliegen Stoffe, die in Gewässer eingeleitet werden, nicht 

dem KrWG 

• meist wird ein wasserrechtliches Verfahren eröffnet, bei dem die 

Abfallbehörde mit beteiligt wird  

• denkbar sind auch zwei getrennte Verfahren, indem die Wasserbehörde die 

Entfernung aus dem Gewässer veranlasst und die Abfallbehörde die 

ordnungsgemäße Entsorgung überwacht  

 

 

Welche Behörde ist in Ihrem Landkreis für die Entsorgung von Abbruchmaterial bei 

einer Gebäudebeseitigung zuständig?  

• diese Schnittstellenbetrachtung ist von großer praktischer Relevanz  

• bei dem Abbruchmaterial wird geschaut, ob der Besitzer oder Erzeuger diese 

weiterverwenden möchte  

• Abfallbehörde weist darauf hin, ablagerungsverhindernde Maßnahmen zu 

treffen 

• ungefährliche Abfälle können bis zu 2 Jahren liegen bleiben, erst wenn dann 

immernoch keine Wiederverwendung stattgefunden hat wird eine Anhörung 

erfolgen 

Beispiel: 

• ein Gebäude, welches direkt an der Straße stand, war einsturzgefährdet 

• das Gebäude musste zurückgebaut und teilweise eingestürzt werden  

• dieser Anordnung wurde nachgekommen, allerdings blieb das 

Abbruchmaterial innerhalb des Gebäudes liegen 

• das Grundstück war weiterhin frei zugänglich  

• die Bauaufsichtsbehörde war der Ansicht, dass die Gefahr, welche von der 

baulichen Anlage ausging, beseitigt ist und die Entsorgung des Abfalls nicht in 

ihren Zuständigkeitsbereich fiel  

• Abfallbehörde hat dann angehört und daraufhin wurde das Abbruchmaterial 

entsorgt  

  

Wie gehen Sie mit Bodenaushub i. S. d. der Ausnahmeregelung des § 2 II Nr. 11 

KrWG um?  

• praktische Relevanz hat in unserem Landkreis eher der Eintrag von Abfällen 

in den Boden 

• Beispiel: ein Feldweg wird mit Bauschutt oder Asphaltbruch befestigt  



 

 XIV 

Anhang 5: Verbleib von Abbruchmaterial nach einer Gebäudebeseitigung auf ei-
nem Grundstück  

 
 
 
 

 
 
Quelle: Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Umweltamt, Referat Ab-
  fall/Boden/Altlasten 
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Anhang 6: Abfallrechtliche Anordnung bezüglich der illegalen Ablagerung von 
Bauschutt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
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 XXI 

Quelle: Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Umweltamt, Referat Ab- 
 fall/Boden/Altlasten 
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Anhang 7: Abfallrechtliche Anordnung bezüglich der widerrechtlichen Ablage-
rung von Bauschutt in der Landeshauptstadt Dresden 
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Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt, Abteilung Immissionsschutz- und Ab- 
 fallbehörde 
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Anhang 8: Ablagerung von Bodenaushub auf einem Grundstück  

 

 
 
Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt, Abteilung Immissionsschutz- und Ab- 

 fallbehörde 
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Anhang 9: Protokoll zum Telefonat mit Herrn Repke – Landeshauptstadt Dresden 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Telefonat am 25.02.2022, 11:00 Uhr – Herr Repke – Sachbearbeiter im SG 

Grundwasser, Altlasten in der Landeshauptstadt Dresden 

 

PROTOKOLL 

 

Wie sind die Grenzen des Entnahme- bzw. Anfallortes i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG festgelegt?  

• in der Regel gilt der Bezug auf ein Grundstück  

• das Grundstück kann aus zusammenhängenden Flurstücken bestehen, welche 

einem Träger unterliegen 

• der Entnahmeort ist nicht mehr gegeben, wenn ein anderer Träger zuständig ist und 

es sich damit nicht mehr um ein Grundstück handelt  

 

Wie lange darf Bodenaushub auf dem Grundstück verbleiben, ohne dass dieser als Abfall 

gilt?  

• Haufwerke können zwischengelagert werden, solange wie die Baumaßnahme in 

Gang ist 

• solange, bis die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, handelt es sich nicht um Abfall 

• Bodenaushub gilt erst als Abfall, wenn die Baustelle abgeschlossen ist und nicht 

mehr zu erwarten ist, dass das Haufwerk noch verwendet wird  

 

Wie kann glaubhaft gemacht werden, dass der ausgehobene Boden weiterverwendet 

werden soll?  

• eine plausible Erklärung ist ausreichend 

• Nachweise, durch bspw. Verträge können erbracht werden 

• steht im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen 

• Verwendung kann bspw. das Verfüllen von Arbeitsräumen, Keller sein  

• die Verwendung führt zum Verlust der Abfalleigenschaft  

 

Wann ist die Bodenschutzbehörde zuständig? Wird der Wiedereinbau durch die 

Bodenschutzbehörde oder die Bauaufsichtsbehörde überwacht?  

• Verweis auf § 3 BBodSchG  

• Bodenschutzrecht ist subsidiär und gilt eher als Auffanggesetz 

• Bodenschutzbehörde insbesondere zuständig für die Wahrung der natürlichen 

Bodenfunktionen bspw. wenn Humusboden seine Funktion verliert, kontaminierte 

Böden und Altlasten sowie für schädliche Bodenfunktionen und das diese nicht 

entstehen  

• Bodenschutzbehörde schaut bei dem Aushub von Boden, ob dieser auffällig ist 

durch bspw. Farbe, Geruch etc. ist und damit möglicherweise kontaminierter Boden 

vorliegt  

• der Wiedereinbau von nicht kontaminierten Bodenaushub stellt eine Baumaßnahme 

dar und fällt unter die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde   
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Wie kann „nicht kontaminiertes Bodenmaterial“ i. S. d. § 2 II Nr. 11 KrWG definiert werden? 

• in §2 Abs. 2 Nr. 11 KrWG geht es vorwiegend um natürliches Bodenmaterial, was 

innerhalb eines Baufeldes umgelagert wird und keine organoleptischen Auffälligkeiten 

(visuell, geruchlich, haptisch, Zusammensetzung) aufweist, also nicht durch 

anthropogene Einwirkungen beeinflusst wurde 

• eine konkretere Legaldefinition ist nicht bekannt 

• wird eher definiert, wann etwas als kontaminiert einzustufen ist oder (nach 

Bodenschutzrecht) eine Gefährdung für Schutzgüter aufweist 

• werden also z. B. nutzungsbezogene Prüfwerte nach BBodSchV oder auch die 

maßgeblichen Werte der LAGA-Boden (hier nur Z0) unterschritten, kann von 

"unkontaminiertem Material" ausgegangen werden 

• alles Andere ist möglicherweise kontaminiert, aber nicht zwingend ungefährlich oder 

nicht schadhaft wirksam 

• die Frage der Kontamination ist relativ zu sehen, da z. B. Erze im Bergbau sehr hohe 

Schwermetallgehalte aufweisen, aber hier nicht von einer Kontamination, sondern her 

von einer reichhaltigen Ressource gesprochen wird 

• auch kann ein hoher TOC-Wert beim Oberboden als Kontamination gesehen werden 

(im Abfallrecht), wäre aber im Bodenschutzrecht ggf. auf einen hohen Humusanteil 

zurückführbar und wäre daher nicht kontaminiert 
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Anhang 10: Abfallrechtliche Anordnung bezüglich der widerrechtlichen Ablage-
rung von Bodenaushub in der Landeshauptstadt Dresden 
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Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt, Abteilung Immissionsschutz- und Ab- 
 fallbehörde  
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